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Verordnung
uber die Berufsausbildung
in den industriellen Metallberufen
Vom 23. Juli 2007

(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil | S. 1599 vom 27. Juli 2007)
(Auszug)

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

zuletzt geandert durch

Zweite Verordnung
zur Anderung der Verordnung
uber die Berufsausbildung
in den industriellen Metallberufen

Vom 7. Juni 2018
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil | S. 746 vom 13. Juni 2018)

Auf Grund des §4 Abs.1 in Verbindung mit §5 des Berufsbildungsgesetzes vom
23. Mérz 2005 (BGBI. | S.931), von denen §4 Abs. 1 durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBI. | S.2407) gedndert worden ist, verordnet das Bundesministe-
rium fur Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Bil-
dung und Forschung:

Teil 1
Gemeinsame Vorschriften

§1
Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
Die Ausbildungsberufe
1. Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin,
2. Industriemechaniker/Industriemechanikerin,
3. Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin,
4. Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin,
5. Zerspanungsmechaniker/Zerspanungsmechanikerin

werden geméaB §4 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
§2
Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.



§3
Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung
(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten (berufliche
Handlungsfahigkeit) sollen prozessbezogen vermittelt werden. Diese Qualifikationen sollen
so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Austbung einer qualifizierten beruflichen
Tatigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes beféhigt werden, die insbeson-
dere selbststéndiges Planen, Durchfihren und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieb-
lichen Gesamtzusammenhang einschlieBt. Die in Satz 2 beschriebene Beféhigung ist auch in
den Prifungen nach den §§9 und 10, 13 und 14, 17 und 18, 21 und 22 sowie 25 und 26
nachzuweisen.
(2) Jeweils einen zeitlichen Umfang von 21 Monaten haben
1. die gemeinsamen Kernqualifikationen nach

a) § 7 Absatz 1 Nummer 1 bis 13,

b) § 11 Absatz 1 Nummer 1 bis 13,

c) §15 Absatz 1 Nummer 1 bis 13,

d) §19 Absatz 1 Nummer 1 bis 13 und

€) §23 Absatz 1 Nummer 1 bis 13 sowie

2. die berufsspezifischen Fachqualifikationen nach

a) §7 Absatz 1 Nummer 14 bis 18,

b) § 11 Absatz 1 Nummer 14 bis 18,

c) §15 Absatz 1 Nummer 14 bis 21,

d) §19 Absatz 1 Nummer 14 bis 20 und

e) §23 Absatz 1 Nummer 14 bis 19.

Sie sind wéhrend der gesamten Ausbildungszeit integriert zu vermitteln. Bei der Vermittlung
ist der Nachhaltigkeitsaspekt zu berticksichtigen.

(3) Im Rahmen der berufsspezifischen Fachqualifikationen ist die berufliche Handlungskom-
petenz in mindestens einem Einsatzgebiet durch Qualifikationen zu erweitern und zu vertie-
fen, die im jeweiligen Geschéaftsprozess zur ganzheitlichen Durchfliihrung komplexer Aufga-
ben befahigt.

§4
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans fur die Auszu-
bildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.



§5
(aufgehoben)

§6
Abschlusspriifung

Die Abschlussprifung besteht aus den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 und 2.
Durch die Abschlussprufung ist festzustellen, ob der Prifling die berufliche Handlungsfahig-
keit erworben hat. In der Abschlussprifung soll der Prifling nachweisen, dass er die dafir
erforderlichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fahig-
keiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff vertraut ist.
Dabei sollen Qualifikationen, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprifung waren,
in Teil 2 der Abschlussprifung nur insoweit einbezogen werden, als es fir die Feststellung
der Berufsfahigkeit nach § 38 des Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist.

Teil 2
Vorschriften fiir den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

§7
Ausbildungsberufsbild

(

1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Qualifikationen:
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
4. Umweltschutz,
5. Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit,
6. Betriebliche und technische Kommunikation,
7. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,
8. Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen,
9. Herstellen von Bauteilen und Baugruppen,
10. Warten von Betriebsmitteln,
11. Steuerungstechnik,
12. Anschlagen, Sichern und Transportieren,
13. Kundenorientierung,
14. Bearbeiten von Auftrdgen,
15. Herstellen und Montieren von Bauteilen und Baugruppen,
16. Instandhaltung; Feststellen, Eingrenzen und Beheben von Fehlern und Stérungen,
17. Bauteile und Einrichtungen prifen,
18. Geschéftsprozesse und Qualitatssicherungssysteme im Einsatzgebiet.



(2) Die Qualifikationen nach Absatz 1 sind in mindestens einem der folgenden Einsatz-
gebiete anzuwenden und zu vertiefen:

1. Anlagenbau,

2. Apparate- und Behélterbau,
3. Instandhaltung,

4. Rohrsystemtechnik,

5. Schwei3technik.

Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zu-
l&ssig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden kénnen.

§8

Ausbildungsrahmenplan

Die in §7 Abs. 1 genannten Qualifikationen sollen nach der in Anlage 1 und Anlage 2 enthal-
tenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungs-
rahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende sach-
liche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zuldssig, soweit
betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

§9
Teil 1 der Abschlusspriifung

(1) Teil 1 der Abschlusspriifung soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt-
finden.

(2) Teil 1 der Abschlussprifung erstreckt sich auf die in der Anlage 2 flr das erste Ausbil-
dungsjahr und fur das dritte Ausbildungshalbjahr aufgefiihrten Qualifikationen sowie auf den
im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er fur die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Der Prifling soll zeigen, dass er

1. technische Unterlagen auswerten, technische Parameter bestimmen, Arbeitsablaufe
planen und abstimmen, Material und Werkzeug disponieren,

2. Fertigungsverfahren auswéhlen, Bauteile durch manuelle und maschinelle Verfahren
fertigen, Unfallverhttungsvorschriften anwenden und Umweltschutzbestimmungen be-
achten,

3. die Sicherheit von Betriebsmitteln beurteilen,

4. Prufverfahren und Prifmittel auswéhlen und anwenden, Einsatzfahigkeit von Prifmitteln
feststellen, Ergebnisse dokumentieren und bewerten,

5. Auftragsdurchfihrungen dokumentieren und erldutern, technische Unterlagen, ein-
schlieBlich Prifprotokolle, erstellen

kann. Diese Anforderungen sollen durch Herstellen von Rohrleitungen, Anlagen- oder Behal-
terteilen unter Verwendung von Rohren, Blechen, Profilen und Halbzeugen nachgewiesen
werden. Dabei sind Heft- und SchweiBarbeiten durchzufihren; der Prifling wahlt dabei aus
mehreren angebotenen Verfahren aus.



(4) Die Prufung besteht aus der Ausfihrung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative
Gesprachsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet. Die Prifungszeit betragt
hdchstens acht Stunden, wobei die situativen Gespréachsphasen insgesamt héchstens zehn
Minuten umfassen sollen. Die Aufgabenstellungen sollen einen zeitlichen Umfang von
hdchstens 90 Minuten haben.

§10
Teil 2 der Abschlusspriifung

(1) Teil 2 der Abschlussprifung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 und der Anlage 2 auf-
geflhrten Qualifikationen sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, so-
weit er fur die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschlussprifung besteht aus den Prifungsbereichen
1. Arbeitsauftrag,
2. Auftrags- und Funktionsanalyse,
3. Fertigungstechnik sowie
4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungs-
betriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung
der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunika-
tion, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitdtsmanage-
ment sowie Beurteilen der Sicherheit von Anlagen und Betriebsmitteln zu berlcksichtigen.

(3) Der Prifling soll im Prifungsbereich Arbeitsauftrag zeigen, dass er

1. Art und Umfang von Auftréagen kléren, spezifische Leistungen feststellen, Besonderhei-
ten und Termine mit Kunden absprechen, Informationen fir die Auftragsabwicklung be-
schaffen,

2. Informationen fir die Auftragsabwicklung auswerten und nutzen, technische Entwick-
lungen berlicksichtigen, sicherheitsrelevante Vorgaben beachten, Auftragsabwicklun-
gen unter Berlcksichtigung betriebswirtschaftlicher und 6kologischer Gesichtspunkte
planen sowie mit vor- und nachgelagerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen
erstellen,

3. Auftrége, insbesondere unter Berlcksichtigung von Arbeitssicherheit, Umweltschutz
und Terminvorgaben durchflihren, betriebliche Qualitatssicherungssysteme im eigenen
Arbeitsbereich anwenden, Ursachen von Qualitdtsméangeln systematisch suchen, besei-
tigen und dokumentieren, Teilauftrdge veranlassen,

4. Prufverfahren und Prifmittel auswahlen und anwenden, Einsatzfahigkeit von Prifmitteln
feststellen, Prifplane und betriebliche Prifvorschriften anwenden, Ergebnisse prifen
und dokumentieren, Auftragsabldufe, Leistungen und Verbrauch dokumentieren, tech-
nische Systeme oder Produkte an Kunden Ubergeben und erlautern, Abnahmeproto-
kolle erstellen,

5. im Einsatzgebiet SchweiBtechnik drei schweiBtechnische Prifstiicke in zwei Hand-
schweiBverfahren nach den allgemein anerkannten Regeln der SchweiBtechnik mit zwei
verschiedenen Werkstoffgruppen ausfilhren oder in den Ubrigen Einsatzgebieten Flge-
techniken anwenden



kann. Zum Nachweis kommen insbesondere Herstellen, Andern oder Instandhalten von An-
lagen oder Anlagenteilen in Betracht.

Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der SchweiBtechnik nach Satz1 Num-
mer 5 wird vermutet, wenn die technischen Regeln des Deutschen Instituts fir Normung e.V.
eingehalten worden sind.

(4) Der Prifling soll zum Nachweis der Anforderungen im Prifungsbereich Arbeitsauftrag

1. in 18 Stunden einen betrieblichen Auftrag durchfiihren und mit praxisbezogenen Unter-
lagen dokumentieren sowie darlber ein Fachgesprach von héchstens 30 Minuten fih-
ren; das Fachgesprach wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des be-
arbeiteten betrieblichen Auftrages gefuhrt; unter Beriicksichtigung der praxisbezogenen
Unterlagen sollen durch das Fachgesprach die prozessrelevanten Qualifikationen im
Bezug zur Auftragsdurchfiihrung bewertet werden; dem Prifungsausschuss ist vor der
Durchflihrung des betrieblichen Auftrages die Aufgabenstellung einschlieBlich eines ge-
planten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen, oder

2. in 14 Stunden eine praktische Arbeitsaufgabe vorbereiten, durchflihren, nachbereiten
und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie dartber ein begleitendes
Fachgesprach von héchstens 20 Minuten flhren; die Durchfihrung der Arbeitsaufgabe
betrégt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchfiihrung, die aufgabenspezifi-
schen Unterlagen und das Fachgespréach sollen die prozessrelevanten Qualifikationen im
Bezug zur Durchfiihrung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.

(5) Der Ausbildungsbetrieb wahlt die Prifungsvariante nach Absatz 4 aus und teilt sie dem
Prifling und der zustédndigen Stelle mit der Anmeldung zur Prifung mit.

(6) Der Prifling soll im Prifungsbereich Auftrags- und Funktionsanalyse in der Prifungszeit
von héchstens 120 Minuten einen Auftrag analysieren. Dabei soll der Priifling zeigen, dass er
technische Unterlagen auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit unter Berlicksichtigung tech-
nischer Regelwerke und Richtlinien prifen und ergénzen, Prifmittel und -verfahren auswéah-
len, Prufplane und betriebliche Prifvorschriften anwenden, Ergebnisse dokumentieren und
zur Optimierung von Vorgaben und Arbeitsabldufen beitragen kann.

(7) Der Prifling soll im Prifungsbereich Fertigungstechnik in der Priifungszeit von héchstens
120 Minuten den Prozess der Herstellung oder der Anderung von Anlagenteilen planen.
Dabei soll der Prifling zeigen, dass er technische Probleme analysieren, Losungskonzepte
unter Berlcksichtigung von Fertigungsverfahren, Werkstoffeigenschaften, Vorschriften,
technischen Regelwerken, Richtlinien, Wirtschaftlichkeit und Betriebsablaufen entwickeln,
Systemspezifikationen anwendungsgerecht festlegen, Kosten ermitteln sowie technische
Unterlagen erstellen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beriicksichtigen und SchweiB3-
verfahren oder andere Fligeverfahren auftragsbezogen auswahlen kann.

(8) Der Prifling soll im Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde in der Prifungszeit
von hdchstens 60 Minuten praxisbezogene handlungsorientierte Aufgaben bearbeiten und
dabei zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhénge der
Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann.

§§ 11 bis 26 sind fr diesen Beruf nicht erforderlich.



Teil 7
Gemeinsame Bestehensregelungen

§27
Bestehensregelung

(1) Fdr die in dieser Verordnung genannten Ausbildungsberufe gelten jeweils die in den
nachfolgenden Abséatzen aufgeflihrten Bestehensregelungen.

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird Teil 1 der Abschlussprtfung mit 40 Pro-
zent und Teil 2 der Abschlussprifung mit 60 Prozent gewichtet.

(3) Bei der Ermittlung des Ergebnisses von Teil 2 der Abschlussprifung sind die Prifungs-
bereiche Arbeitsauftrag mit 50 Prozent, die Prifungsbereiche Auftrags- und Funktionsana-
lyse und Fertigungstechnik mit je 20 Prozent und der Prifungsbereich Wirtschafts- und So-
zialkunde mit 10 Prozent zu gewichten.
(4) Die Abschlussprifung ist bestanden, wenn

1. im Gesamtergebnis nach Absatz 2 sowie

2. im Prifungsbereich Arbeitsauftrag und

3. im Gesamtergebnis der Priifungsbereiche Auftrags- und Funktionsanalyse, Fertigungs-

technik sowie Wirtschafts- und Sozialkunde

mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prifungsbereiche nach
Nummer 3 mussen mindestens ausreichende Leistungen, in dem dritten Prifungsbereich
nach Nummer 3 dirfen keine ungenigenden Leistungen erbracht worden sein.

(5) Die Prufungsbereiche Auftrags- und Funktionsanalyse, Fertigungstechnik sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde sind auf Antrag des Priflings oder nach Ermessen des Prifungs-
ausschusses in einzelnen Prifungsbereichen durch eine mindliche Prifung zu erganzen,
wenn diese fur das Bestehen der Prifung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des
Ergebnisses fur die mindlich gepriften Prifungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und
das Ergebnis der mindlichen Erganzungsprifung im Verhéltnis 2:1 zu gewichten.

Teil 8
Zusatzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

§28
Zusatzqualifikationen
Uber das jeweilige Ausbildungsberufsbild, das in § 7 Absatz 1, § 11 Absatz 1, § 15 Absatz 1,

§19 Absatz 1 und §23 Absatz 1 beschrieben ist, hinaus kann die Ausbildung in einer oder
mehreren der folgenden Zusatzqualifikationen vereinbart werden:

1. Systemintegration,

2. Prozessintegration,

3. Additive Fertigungsverfahren und
4. IT-gestutzte Anlagenanderung.
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§29
Gegenstand der Zusatzqualifikationen

(1) Gegenstand der Zusatzqualifikation Systemintegration sind die in Anlage 7 Teil A ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(2) Gegenstand der Zusatzqualifikation Prozessintegration sind die in Anlage 7 Teil B ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(3) Gegenstand der Zusatzqualifikation Additive Fertigungsverfahren sind die in Anlage 7
Teil C genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(4) Gegenstand der Zusatzqualifikation IT-gestitzte Anlagendnderung sind die in Anlage 7
Teil D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

§30
Antrag auf Priifung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt
(1) Die Zusatzqualifikation wird auf Antrag des oder der Auszubildenden gepriift, wenn der

oder die Auszubildende glaubhaft gemacht hat, dass ihm oder ihr die erforderlichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt worden sind.

(2) Die Prifung findet im Rahmen von Teil 2 der Abschlusspriifung als gesonderte Priifung
statt.

§31
Anforderungen an die Priifung der Zusatzqualifikation Systemintegration
(1) Die Prufung der Zusatzqualifikation Systemintegration erstreckt sich auf die in Anlage 7
Teil A genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
(2) Inder Prufung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. Prozessablaufe und technische Bedingungen zu analysieren, Anforderungen an tech-
nische Systeme festzustellen sowie Lésungsvarianten zu bewerten und auszuwéhlen,

2. Hard- und Softwarekomponenten auszuwéhlen, zu installieren und zu konfigurieren und
in die bestehenden Systeme zu integrieren sowie Anlagendaten und -unterlagen zu do-
kumentieren sowie

3. Systeme in Betrieb zu nehmen.

§32
Anforderungen an die Priifung der Zusatzqualifikation Prozessintegration

(1) Die Prifung der Zusatzqualifikation Prozessintegration erstreckt sich auf die in Anlage 7
Teil B genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
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(2) Inder Prifung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. digital vernetzte Produktionsprozesse zu analysieren sowie deren technische und orga-
nisatorische Schnittstellen zu klaren, zu bewerten und zu dokumentieren,

2. MaBnahmen zur Prozessintegration zu erarbeiten, zu bewerten, abzustimmen und zu
dokumentieren sowie Anderungen einzupflegen sowie

3. den Gesamtprozess zu testen und Prozessdaten zu dokumentieren.

§33

Anforderungen an die Priifung der Zusatzqualifikation Additive Fertigungsverfahren
(1) Die Prufung der Zusatzqualifikation Additive Fertigungsverfahren erstreckt sich auf die in
Anlage 7 Teil C genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
(2) Inder Prufung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. parametrische 3D-Datensatze zu erstellen und anzuwenden,

2. additive Fertigungsanlagen einzurichten und zu betreiben sowie

3. die Qualitat der Produkte zu prifen und zu sichern.

§34
Anforderungen an die Priifung der Zusatzqualifikation IT-gestiitzte Anlagenanderung

(1) Die Prifung der Zusatzqualifikation IT-gestltzte Anlagenédnderung erstreckt sich auf die
in Anlage 7 Teil D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
(2) Inder Prufung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. 3D-Datensatze zu erstellen und anzuwenden,

2. AnderungsmaBnahmen zu planen, durchzufiihren und zu dokumentieren sowie

3. die Qualitat der durchgefiihrten Anderungen zu priifen und zu sichern.

§35
Durchfiihrung und Bestehen der Priifung der Zusatzqualifikation

(1) In der Prifung wird mit dem Prifling zu jeder vermittelten Zusatzqualifikation ein fallbezo-
genes Fachgespréach gefihrt.

(2) Zur Vorbereitung auf das jeweilige fallbezogene Fachgespréach hat der Prifling eigen-
standig im Ausbildungsbetrieb eine praxisbezogene Aufgabe durchzufiihren. Die eigenstan-
dige Durchflihrung ist von dem oder der Ausbildenden zu bestétigen.

(3) Zu der praxisbezogenen Aufgabe hat der Prifling einen Report zu erstellen. In dem Re-
port hat er die Aufgabenstellung, die Zielsetzung, die Planung, das Vorgehen und das Ergeb-
nis der praxisbezogenen Aufgabe zu beschreiben und den Prozess, der zu dem Ergebnis
gefuhrt hat, zu reflektieren. Der Report darf hchstens drei Seiten umfassen.

(4) Den Report soll der Prifling mit einer Anlage ergénzen. Die Anlage besteht aus Visualisie-
rungen zu der praxisbezogenen Aufgabe. Sie darf hdchstens funf Seiten umfassen.
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(5) Das fallbezogene Fachgesprach wird mit einer Darstellung der praxisbezogenen Aufgabe
und des Lésungswegs durch den Prifling eingeleitet. Ausgehend von der praxisbezogenen
Aufgabe und dem dazu erstellten Report entwickelt der Prifungsausschuss das fallbezo-
gene Fachgespréch so, dass die jeweiligen Anforderungen der Zusatzqualifikation nachge-
wiesen werden kdnnen.

(6) Das fallbezogene Fachgesprach dauert héchstens 20 Minuten.
(7) Bewertet wird nur die Leistung, die der Prifling im fallbezogenen Fachgesprach erbringt.

(8) Die Prifung der jeweiligen Zusatzqualifikation ist bestanden, wenn die Prifungsleistung
mit mindestens ,,ausreichend” bewertet worden ist.

Teil 9
Gemeinsame Ubergangsvorschriften

§36
Bestandsschutz
Auf Berufsausbildungsverhéltnisse, die vor dem 1. August 2018 bereits bestehen, ist die Ver-
ordnung Uber die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen vom 23. Juli 2007

(BGBI. 1 S. 1599), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Mé&rz 2011 (BGBI. | S. 326) gean-
dert worden ist, weiter anzuwenden.

§37
Anderung bestehender Berufsausbildungsverhiltnisse

Berufsausbildungsverhaltnisse, die vor dem 1. August 2018 bereits bestehen, kénnen nach
den Vorschriften dieser Verordnung in der ab dem 1. August 2018 geltenden Fassung unter
Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertrags-
parteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht Teil 1 der Abschluss-
prufung absolviert hat.

§38
Zusatzqualifikation fiir bestehende Berufsausbildungsverhaltnisse

Die Regelungen zu den Zusatzqualifikationen nach Teil 8 kénnen ab dem 1. August 2018
auch auf Berufsausbildungsverhaltnisse, die vor dem 1. August 2018 bereits bestehen, an-
gewendet werden.

Berlin, den 23. Juli 2007*

Der Bundesminister
fur Wirtschaft und Technologie

In Vertretung
Bernd Pfaffenbach

* Die Anderungsverordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft.
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Anlage 1
(2u§8)

Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen

Gemeinsame Kernqualifikationen

14

Berufs- Teil des Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungsberufs- selbststéndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
position bildes mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
1 Berufsbildung, a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss, Dauer und
Arbeits- und Tarif- Beendigung, erkldren
recht . . )
b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nennen
(§7 Abs. 1 Nr. 1) ) gegenseitig 9 9
¢) Mdglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen
d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen
e) wesentliche Bestimmungen der fiir den Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif-
vertrage nennen
2 Aufbau und Organi- a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erldutern
Zitrg;ggt?isgzsb”_ b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaffung, Fertigung,
Absatz und Verwaltung erkléren
(§7 Abs. 1 Nr. 2) 9
c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Belegschaft zu Wirt-
schaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen
d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder
personalvertretungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes
beschreiben
3 Sicherheit und a) Gefahrdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und
Gesundheitsschutz MaBnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen
ge;i% ?:bflf 3) b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften anwenden
' ' c) Verhaltensweisen bei Unfallen beschreiben sowie erste MaBnahmen einleiten
d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen,
Geréaten und Betriebsmitteln beachten
e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen
bei Branden beschreiben und MaBnahmen zur Brandbekdmpfung ergreifen
4 Umweltschutz Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwir-
(§7 Abs. 1 Nr. 4) kungsbereich beitragen, insbesondere
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen
Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklaren
b) flr den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes
anwenden
¢) Mdglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und
Materialverwendung nutzen
d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsor-
gung zufiihren
5 Digitalisierung der a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter Zuhilfenahme von Stan-
Arbeit, Datenschutz dardsoftware erstellen
;;iér:;c;z;natlons— b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern und archivieren
(§7 Abs 1 Nr. 5) c) Daten eingeben, verarbeiten, Ubermitteln, empfangen und analysieren




Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungsberufs-
bildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
selbststédndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1

2

3

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur Auftragsplanung, Auftrags-
abwicklung und Terminverfolgung anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen Netzen recherchieren und
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen bewerten

g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfligbarkeit, Integritat, Vertraulich-
keit und Authentizitat berlicksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datentragern, elektronischer Post,
IT-Systemen und Internetseiten einhalten

j) Auffalligkeiten und UnregelmaBigkeiten in IT-Systemen erkennen und
MaBnahmen zur Beseitigung ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungssysteme nutzen
) in interdisziplindren Teams kommunizieren, planen und zusammenarbeiten

Betriebliche und
technische Kommu-
nikation

(§7 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Stiicklisten auswerten und anwenden sowie
Skizzen anfertigen

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und berufsbezogene Vorschriften
zusammenstellen, ergénzen, auswerten und anwenden

c) Gesprache mit Kunden, Vorgesetzten und im Team situationsgerecht und
zielorientiert auch mit digitalen Kommunikationsmitteln fihren und dabei
kulturelle Identitdten berlicksichtigen

d) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; englische Fachbegriffe in der
Kommunikation anwenden

e) Informationen auch aus englischsprachigen technischen Unterlagen oder
Dateien entnehmen und verwenden

f) Besprechungen organisieren und moderieren, Ergebnisse dokumentieren
und prasentieren

g) Konflikte im Team lésen

Planen und Organi-
sieren der Arbeit,
Bewerten der
Arbeitsergebnisse
(§7 Abs.1Nr.7)

a) Arbeitsplatz unter Berticksichtigung betrieblicher Vorgaben einrichten

b) Werkzeuge und Materialien auswahlen, termingerecht anfordern, priifen,
transportieren und bereitstellen

c) Arbeitsablaufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher und
terminlicher Vorgaben planen und durchfiihren

d) Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie der Terminverfolgung anwenden
e) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und bewerten
f) Losungsvarianten priifen, darstellen und deren Wirtschaftlichkeit vergleichen

g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor-
géangen beitragen

h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmdglichkeiten nutzen
i) unterschiedliche Lerntechniken anwenden

j) Prifverfahren und Prifmittel auswahlen und anwenden, Einsatzfahigkeit von
Prifmitteln feststellen
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Berufs- Teil des Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungsberufs- selbststidndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
position bildes mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumentieren
I) Aufgaben im Team planen und durchfiihren
8 Unterscheiden, a) Werkstoffeigenschaften und deren Veranderungen beurteilen und Werkstoffe
Zuordnen und Hand- nach ihrer Verwendung auswahlen und handhaben
haben von Werk-und | ) jiestoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, einsetzen und entsorgen
Hilfsstoffen
(§7 Abs. 1 Nr. 8)
9 Herstellen von a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen einschlieBlich der Werkzeuge
Bauteilen und sicherstellen
Baugruppen b) Werkzeu z) U i
ge und Spannzeuge auswahlen, Werkstlicke ausrichten und
(§7 Abs. 1 Nr.9) spannen
c) Werkstlicke durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren herstellen
d) Bauteile durch Trennen und Umformen herstellen
e) Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werkstoffen, zu Baugruppen fiigen
10 Warten von Betriebs- | a) Betriebsmittel inspizieren, pflegen, warten und die Durchfiihrung dokumen-
mitteln tieren
(§7 Abs.1Nr.10) b) mechanische und elektrische Bauteile und Verbindungen auf mechanische
Beschéadigungen sichtprifen, instand setzen oder die Instandsetzung veran-
lassen
c) Betriebsstoffe auswahlen, anwenden und entsorgen
11 Steuerungstechnik a) steuerungstechnische Unterlagen auswerten
(§7 Abs.1Nr.11) b) Steuerungstechnik anwenden
12 Anschlagen, Sichern | a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge auswéhlen, deren Betriebssicher-
und Transportieren heit beurteilen, unter Berticksichtigung der einschlagigen Vorschriften
(§7 Abs.1Nr.12) anwenden oder deren Einsatz veranlassen
b) Transportgut absetzen, lagern und sichern
13 Kundenorientierung a) auftragsspezifische Anforderungen und Informationen beschaffen, prifen,

(§7 Abs.1Nr. 13)

umsetzen oder an die Beteiligten weiterleiten

b) Kunden auf auftragsspezifische Besonderheiten und Sicherheitsvorschriften
hinweisen
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Anlage 2
(2u§8)

Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker/zur Anlagenmechanikerin

Teil A: Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen

Montieren von
Bauteilen und
Baugruppen

(§7 Abs.1 Nr. 15)

Berufs- Teil des Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungsberufs- selbststéndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
position bildes mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
14 Bearbeiten von a) Zeichnungen, insbesondere Rohrleitungsplane, isometrische Darstellungen,
Auftragen Abwicklungen, Fundament- und Lagepléne sowie Aufstellungsplane, lesen
(§7 Abs.1 Nr. 14) und anwenden
b) isometrische Skizzen von Rohrformstiicken anfertigen
c¢) Rohrleitungsverlaufe aufnehmen und isometrisch skizzieren
d) technische Sachverhalte im Hinblick auf die Auftragsabwicklung berufsiiber-
greifend abstimmen
e) Werk-, Hilfs- und Betriebsstoffe disponieren
f) Arbeitsablauf unter Beriicksichtigung vor- und nachgelagerter Prozess-
schritte festlegen und sicherstellen
g) SchweiB- und Montagepléne lesen und umsetzen
h) SicherungsmaBnahmen auf Baustellen oder Montageplatzen durchfiihren
15 Herstellen und a) Werkstoffe und Werkstoffkombinationen nach ihnrem Verwendungszweck

auswahlen und einsetzen
b) Rohre, Bleche und Profile thermisch und mechanisch trennen
c) Rohre, Bleche und Profile kalt und warm umformen
d) Armaturen auswahlen und einbauen
e) Schablonen und Abwicklungen konstruieren, anreiBen und herstellen
f) Rohr-, Flansch- und Schlauchverbindungen herstellen

g) l6sbare und unlésbare Rohrverbindungen unter Beriicksichtigung der zu
férdernden Medien, des Druckes und der Temperatur herstellen

h) Schutz von Anlagenteilen gegen duBere Einflisse und Dd&mmmaBnahmen
sicherstellen

i) Bauteile heften und durch Kehlnahte und I-N&hte schweien

j) Rohrformstiicke oder Anlagen- und Behalterteile unter Beachtung der
schweiBtechnischen Rahmenbedingungen heften und schweiBen

k) Rohrsysteme oder Behélter nach Unterlagen herstellen

) Bauteile und Baugruppen unter Beachtung teilespezifischer Montagebedin-
gungen figen
m) SchweiBnahte thermisch vor- und nachbehandeln
n) Rohre, Bleche, Profile warmrichten
o) werkstoff- und bauteilbezogene Warmebehandlung ausfihren
)

p) Anlagenteile montieren und demontieren
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Berufs- Teil des Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungsberufs- selbststédndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
position bildes mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
16 Instandhaltung; Fest- | a) Anlagen oder Anlagenteile inspizieren, Fehler, Besch&digungen und
stellen, Eingrenzen Storungen feststellen und eingrenzen
gnﬁlBehebcojen von b) VorbereitungsmaBnahmen zur Instandhaltung von Anlagenteilen unter
eniern un Berucksichtigung verfahrens- und sicherheitstechnischer Vorschriften durch-
Stérungen (§ 7 Abs. 1 filhren
Nr. 16)
c) Bauteile auf Verschleil und Beschadigungen sichtpriifen
d) Anlagenteile oder Versorgungseinrichtungen unter Beachtung sicherheits-
und verfahrenstechnischer Vorschriften auBer Betrieb setzen
e) Anlagen oder Anlagenteile warten
f) Anlagen oder Anlagenteile instand setzen
g) Inspektionsbefunde und InstandhaltungsmaBnahmen dokumentieren
17 Bauteile und Einrich- | a) Bauteile und Einrichtungen unter Beachtung technischer Unterlagen und
tungen prifen technischer Rahmenbedingungen prufen oder in Betrieb nehmen
(§7 Abs.1Nr.17) b) Regelungs- und Steuerungseinrichtungen sowie Sicherheitseinrichtungen auf
Funktion prifen
c) Sichtprifverfahren, insbesondere Farbeindring- oder Magnetpulverpriifung,
an SchweiBné&hten durchfihren
d) Behélter, Rohrsysteme oder Anlagenteile durch Druckprobe auf Dichtheit
prifen
e) Prifprotokolle erstellen
18 Geschaftsprozesse a) Art und Umfang von Auftrédgen kléren, spezifische Leistungen feststellen,

und Qualitétssiche-
rungssysteme im
Einsatzgebiet

(§7 Abs. 1 Nr. 18)

Besonderheiten und Termine mit Kunden absprechen

b) Informationen fir die Auftragsabwicklung beschaffen, auswerten und nutzen,
technische Entwicklungen beriicksichtigen, sicherheitsrelevante Vorgaben
beachten

c) Auftragsabwicklungen unter Berlicksichtigung sicherheitstechnischer,
betriebswirtschaftlicher und 6kologischer Gesichtspunkte planen sowie mit
vor- und nachgelagerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen erstellen

d) Teilauftrage veranlassen, Ergebnisse prifen

e) Auftrage, insbesondere unter Berlicksichtigung von Arbeitssicherheit,
Umweltschutz und Terminvorgaben, durchfiihren

f) betriebliche Qualitatssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich
anwenden; Ursachen von Qualitdtsmangeln systematisch suchen, beseitigen
und dokumentieren

g) Prifverfahren und Prifmittel auswéhlen und anwenden, Einsatzfahigkeit von
Prufmitteln feststellen, Prifplane und betriebliche Prifvorschriften anwenden,
Ergebnisse dokumentieren

h) Auftragsabwicklung, Leistungen und Verbrauch dokumentieren

i) technische Systeme oder Produkte an Kunden tibergeben und erlautern,
Abnahmeprotokolle erstellen

j) Arbeitsergebnisse und -durchflihrung bewerten sowie zur kontinuierlichen
Verbesserung von Arbeitsvorgéngen im Betriebsablauf beitragen

k) Optimierung von Vorgaben, insbesondere von Dokumentationen, veran-
lassen

I) Lebenszyklusdaten von Auftragen, Dienstleistungen, Produkten und
Betriebsmitteln auswerten und Vorschlage zur Optimierung von Ablaufen und
Prozessen erarbeiten
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Teil B: Zeitliche Gliederung

Abschnitt |
Berufs- Teil des Kern- und Fachqualifikationen,
- . die unter Einbeziehung selbststandigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungsberufs- - . . . .
. . Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position bildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4
1 Berufsbildung, a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere
Arbeits- und Tarifrecht Abschluss, Dauer und Beendigung, erklaren
(§7 Abs.TNr. 1) b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsver-
trag nennen
c) Moglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen
d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen
e) wesentliche Bestimmungen der fiir den Ausbildungsbetrieb
geltenden Tarifvertrdge nennen
2 Aufbau und Organisa- | a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erlautern
gz?riiiseSAusblldungs- b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaf-
fung, Fertigung, Absatz und Verwaltung erkléren
(§7 Abs. 1 Nr. 2) 9, Fertigung 9
c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Beleg-
schaft zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen und
Gewerkschaften nennen
d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfas-
sungs- oder personalvertretungsrechtlichen Organe des
Ausbildungsbetriebes beschreiben
3 Sicherheit und a) Gefahrdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Wahrend
Gesundheitsschutz feststellen und MaBnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen der gesamten
bei der Arbeit . N Ausbildungs-
Abs.1 N b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvor- Zzeit zu
(§7 Abs.1Nr. 3) schriften anwenden vermitteln
c) Verhaltensweisen bei Unféllen beschreiben sowie erste
MaBnahmen einleiten
d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elek-
trischen Anlagen, Geréten und Betriebsmitteln beachten
e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden;
Verhaltensweisen bei Brénden beschreiben und
MaBnahmen zur Brandbekdmpfung ergreifen
4 Umweltschutz Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im

(§7 Abs. 1 Nr. 4)

beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mdgliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb
und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen
erkléren

b) fiir den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden

c) Moglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden
Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zufiihren
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Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungsberufs-
bildes

Kern- und Fachqualifikationen,
die unter Einbeziehung selbststandigen Planens,
Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
zu vermitteln sind

Zeitrahmen
in Monaten

2

3

Digitalisierung der
Arbeit, Datenschutz
und Informations-
sicherheit

(§7 Absatz 1 Nr. 5)

a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter Zuhilfe-
nahme von Standardsoftware erstellen

b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern und
archivieren

c) Daten eingeben, verarbeiten, tibermitteln, empfangen und
analysieren

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur Auftrags-
planung, Auftragsabwicklung und Terminverfolgung
anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen Netzen
recherchieren und aus digitalen Netzen beschaffen sowie

Informationen bewerten
g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfiigbarkeit, Inte-
gritat, Vertraulichkeit und Authentizitat berlicksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datentragern, elek-
tronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten einhalten

j) Auffalligkeiten und UnregelmaBigkeiten in IT-Systemen
erkennen und MaBnahmen zur Beseitigung ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungssys-
teme nutzen

) in interdisziplindren Teams kommunizieren, planen und
zusammenarbeiten

wahrend

der gesamten
Ausbildungs-
zeit zu
vermitteln
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Abschnitt I

Berufs- Teil des Kern- und Fachqualifikationen, Zeitrahmen
bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststandigen Planens, in Monaten
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
Zeitrahmen 1 1. Ausbildungsjahr
6 Betriebliche und a) technische Zeichnungen und Stiicklisten auswerten und
technische anwenden sowie Skizzen anfertigen
Kommunikation
(§7 Abs. 1 Nr. 6)
7 Planen und Organi- a) Arbeitsplatz unter Berticksichtigung der betrieblichen
sieren der Arbeit, Vorgaben einrichten
2ft¥éi2::gc;§:1isse b) Werkzeuge und Materialien auswahlen, termingerecht anfor-
dern, priifen, transportieren und bereitstellen
(§7 Abs.1Nr. 7) P P
g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen Verbesserung
von Arbeitsvorgéngen beitragen
h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmaoglichkeiten
nutzen
i) unterschiedliche Lerntechniken anwenden
j) Prifverfahren und Prifmittel auswéhlen und anwenden,
Einsatzfahigkeit von Prifmitteln feststellen
k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumen-
tieren
4 bis 6
8 Unterscheiden, a) Werkstoffeigenschaften und deren Veranderungen beurteilen
Zuordnen und Hand- und Werkstoffe nach ihrer Verwendung auswéhlen und hand-
haben von Werk- und haben
Hilfsstoffen b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, einsetzen und
(§7 Abs. 1 Nr. 8) entsorgen
9 Herstellen von a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen einschlieBlich
Bauteilen und der Werkzeuge sicherstellen
Ba7u§gjp;13el:l1 9 b) Werkzeuge und Spannzeuge auswahlen, Werkstiicke
@ s.1Nr.9) ausrichten und spannen
c) Werkstlicke durch manuelle und maschinelle Fertigungsver-
fahren herstellen
d) Bauteile durch Trennen und Umformen herstellen
15 Herstellen und a) Werkstoffe und Werkstoffkombinationen nach ihrem Verwen-
Montieren von dungszweck auswéhlen und einsetzen
Bauteilen und
Baugruppen
(§7 Abs.1 Nr. 15)
Zeitrahmen 2
6 Betriebliche und a) technische Zeichnungen und Stucklisten auswerten und
technische anwenden sowie Skizzen anfertigen
Ko7mArEun1|k§tlog c) Gesprache mit Kunden, Vorgesetzten und im Team situa-
§ s.1Nr.6) tionsgerecht und zielorientiert auch mit digitalen Kommunika- 4 bis 6
tionsmitteln fihren und dabei kulturelle Identitdten berlick-
sichtigen
g) Konflikte im Team I6sen
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Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, iZne;\tnr::;rtl::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
7 Planen und Organi- b) Arbeitsabldufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaft-
sieren der Arbeit, licher und terminlicher Vorgaben planen und durchfiihren
Bewerten der . .
I) Aufgaben im Team planen und durchfiihren
Arbeitsergebnisse ) 9 P
(§7 Abs.1Nr.7)
9 Herstellen von e) Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werkstoffen, zu
Bauteilen und Baugruppen fugen
Baugruppen
(§7 Abs.1Nr.9)
12 Anschlagen, Sichern a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge auswahlen, deren
und Transportieren Betriebssicherheit beurteilen, unter Beriicksichtigung der
(§7 Abs.1Nr.12) einschlégigen Vorschriften anwenden oder deren Einsatz
veranlassen
b) Transportgut absetzen, lagern und sichern
14 Bearbeiten von e) Werk-, Hilfs- und Betriebsstoffe disponieren
Auftragen Schwei3- und Montagepléne lesen und umsetzen
(§7 Abs. 1 Nr. 14) 9) Schweif-u gep undumsetz
15 Herstellen und a) Werkstoffe und Werkstoffkombinationen nach ihrem Verwen-
Montieren von dungszweck auswahlen und einsetzen
Bauteilen und i) Bauteile heften und durch Kehinahte und I-Nahte schweiBen
Baugruppen
(§7 Abs.1 Nr. 15)
Zeitrahmen 3
6 Betriebliche und e) Informationen auch aus englischsprachigen technischen
technische Kommu- Unterlagen oder Dateien entnehmen und verwenden
nikation
(§7 Abs. 1 Nr. 6)
7 Planen und Organi- b) Werkzeuge und Materialien auswéhlen, termingerecht anfor-
sieren der Arbeit, dern, priifen, transportieren und bereitstellen
Eegv gr‘cen dte;r , c) Arbeitsablaufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaft-
rbeitsergebnisse licher und terminlicher Vorgaben planen und durchfiihren
(§7 Abs.1Nr.7)
10 Warten von Betriebs- | a) Betriebsmittel inspizieren, pflegen, warten und die Durchfih- 1bis3
mitteln rung dokumentieren
(§7 Abs.1Nr. 10) b) mechanische und elektrische Bauteile und Verbindungen auf
mechanische Beschadigungen sichtprifen, instand setzen
oder die Instandsetzung veranlassen
c) Betriebsstoffe auswahlen, anwenden und entsorgen
14 Bearbeiten von e) Werk-, Hilfs- und Betriebsstoffe disponieren

Auftragen
(§7 Abs. 1 Nr. 14)
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Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, izne;\tnrz:gt'::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
Zeitrahmen 4 2. Ausbildungsijahr, 1. Halbjahr
6 Betriebliche und f) Besprechungen organisieren und moderieren, Ergebnisse
technische dokumentieren und présentieren
Kommunikation
(§7 Abs. 1 Nr. 6)
9 Herstellen von a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen einschlieBlich
Bauteilen und der Werkzeuge sicherstellen
Baugruppen b) Werkzeu " o
ge und Spannzeuge auswahlen, Werkstiicke
(§7Abs.1Nr.9) ausrichten und spannen
c) Werkstlicke durch manuelle und maschinelle Fertigungsver-
fahren herstellen
14 Bearbeiten von a) Zeichnungen, insbesondere Rohrleitungsplane, isometrische
Auftragen Darstellungen, Abwicklungen, Fundament- und Lagepléne
(§7 Abs.1 Nr. 14) sowie Aufstellungsplane, lesen und bericksichtigen
b) isometrische Skizzen von Rohrformstiicken anfertigen 2 bis 4
c) Rohrleitungsverlaufe aufnehmen und isometrisch skizzieren
g) SchweiB- und Montagepléne lesen und umsetzen
15 Herstellen und b) Rohre, Bleche und Profile thermisch und mechanisch trennen
Monhgren von ¢) Rohre, Bleche und Profile kalt und warm umformen
Bauteilen und
Baugruppen f) Rohr-, Flansch- und Schraubverbindungen herstellen
(§7 Abs.1 Nr. 15) h) Schutz von Anlagenteilen gegen duBere Einfliisse und Damm-
maBnahmen sicherstellen
i) Bauteile heften und durch Kehlndhte und I-N&hte schweiBen
17 Bauteile und Einrich- | c) Sichtprifverfahren, insbesondere Farbeindring- oder Magnet-
tungen prifen pulverprifung an Schweinahten, durchfiihren
(§7 Abs. 1Nr. 17) d) Behélter, Rohrsysteme oder Anlagenteile durch Druckprobe
auf Dichtheit prifen
Zeitrahmen 5
6 Betriebliche und b) Dokumente sowie technische Unterlagen und berufsbezo-
technische Kommu- gene Vorschriften zusammenstellen, ergénzen, auswerten
nikation und anwenden
(§7 Abs. 1 Nr. 6)
7 Planen und Organi- a) Arbeitsplatz unter Berlicksichtigung betrieblicher Vorgaben
sieren der Arbeit, einrichten
Bewgrten der i I) Aufgaben im Team planen und durchfiihren 2 bis 4
Arbeitsergebnisse
(§7 Abs.1Nr.7)
9 Herstellen von d) Bauteile durch Trennen und Umformen herstellen

Bauteilen und
Baugruppen
(§7 Abs.1Nr.9)

e) Bauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen zu Baugruppen
figen
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Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

(§7 Abs.1Nr. 11)
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bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, izne;\tnr::::::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
12 Anschlagen, Sichern | a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge auswéhlen, deren
und Transportieren Betriebssicherheit beurteilen und unter Berlicksichtigung der
(§7 Abs.1Nr.12) einschlagigen Vorschriften anwenden oder deren Einsatz
veranlassen
b) Transportgut absetzen, lagern und sichern
14 Bearbeiten von a) Zeichnungen, insbesondere Rohrleitungsplane, isometrische
Auftragen Darstellungen, Abwicklungen, Fundament- und Lagepléne
(§7 Abs. 1 Nr. 14) sowie Aufstellungsplane, lesen und bericksichtigen
d) technische Sachverhalte im Hinblick auf die Auftragsabwick-
lung berufsiibergreifend abstimmen
g) SchweiB- und Montagepléne lesen und umsetzen
h) SicherungsmaBnahmen auf Baustellen oder Montageplatzen
durchfuhren
15 Herstellen und d) Armaturen auswahlen und einbauen
Montlgren von e) Schablonen und Abwicklungen konstruieren, anreien und
Bauteilen und
herstellen
Baugruppen
(§7 Abs. 1 Nr. 15) h) Schutz von Anlagenteilen gegen duBere Einfllisse und Damm-
maBnahmen sicherstellen
i) Bauteile heften und durch Kehln&hte und I-N&hte schweiBen
) Bauteile und Baugruppen unter Beachtung teilespezifischer
Montagebedingungen fiigen
p) Anlagenteile montieren und demontieren
17 Bauteile und Einrich- | d) Behélter, Rohrsysteme oder Anlagenteile durch Druckprobe
tungen priifen auf Dichtheit prifen
(§7 Abs.1Nr.17)
Zeitrahmen 6 2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr, 3. und 4. Ausbildungsjahr
6 Betriebliche und b) Dokumente sowie technische Unterlagen und berufsbezo-
technische Kommu- gene Vorschriften zusammenstellen, ergénzen, auswerten
nikation und anwenden
: : e) Informationen auch aus englischsprachigen technischen
(§7 Abs. 1Nr.6) ) Informati h lischsprachigen technisch
Unterlagen oder Dateien entnehmen und verwenden
7 Planen und Organi- j) Prufverfahren und Prifmittel auswéhlen, Einsatzfahigkeit von
sieren der Arbeit, Prifmitteln feststellen
Bewerten der
Arbeitsergebnisse 2 bis 4
(§7 Abs.1Nr.7)
8 Unterscheiden, b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, einsetzen und
Zuordnen und Hand- entsorgen
haben von Werk- und
Hilfsstoffen
(§7 Abs. 1 Nr. 8)
11 Steuerungstechnik a) steuerungstechnische Unterlagen auswerten




Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, izne;\tnrz:gt'::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
16 Instandhaltung; Fest- | a) Anlagen oder Anlagenteile inspizieren, Fehler, Beschadi-
stellen, Eingrenzen gungen und Stérungen feststellen und eingrenzen
gnﬁlBehebgn von b) Instandhaltung von Anlagenteilen unter Berlicksichtigung
eniern un verfahrens- und sicherheitstechnischer Vorschriften durch-
Stérungen filhren
(§7 Abs. 1 Nr. 16)
c) Bauteile auf Verschlei3 und Beschadigung sichtpriifen
d) Anlagenteile oder Versorgungseinrichtungen unter Beachtung
sicherheits- und verfahrenstechnischer Vorschriften auBer
Betrieb nehmen
e) Anlagen oder Anlagenteile warten
g) Inspektionsbefunde und InstandhaltungsmaBnahmen doku-
mentieren
17 Bauteile und Einrich- | a) Bauteile und Einrichtungen unter Beachtung technischer
tungen prifen Unterlagen und technischer Rahmenbedingungen priifen
(§7 Abs.1Nr.17) oder in Betrieb nehmen
b) Regelungs- und Steuerungseinrichtungen sowie Sicherheits-
einrichtungen auf Funktion priifen
e) Prifprotokolle erstellen
Zeitrahmen 7
6 Betriebliche und c) Gesprache mit Kunden, Vorgesetzten und im Team situa-
technische Kommu- tionsgerecht und zielorientiert fiihren, kulturelle Identitaten
nikation berlicksichtigen
(§7 Abs.1Nr.6) d) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; englische
Fachbegriffe in der Kommunikation anwenden
7 Planen und Organi- f) Losungsvarianten priifen, darstellen und deren Wirtschaftlich-
sieren der Arbeit, keit vergleichen
2?&?{2::92@:“8% g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen Verbesserung
von Arbeitsvorgangen beitragen
(§7 Abs. 1 Nr. 7) 9ang g
h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmdglichkeiten
nutzen
i) verschiedene Lerntechniken anwenden 3 bis 4
k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumen-
tieren
13 Kundenorientierung a) auftragsspezifische Anforderungen und Informationen
(§7 Abs.1 Nr. 13) beschaffen, prifen, umsetzen oder an die Beteiligten weiter-
leiten
b) Kunden auf auftragsspezifische Besonderheiten und Sicher-
heitsvorschriften hinweisen
15 Herstellen und d) Armaturen auswahlen und einbauen

Montieren von
Bauteilen und
Baugruppen

(§7 Abs. 1 Nr. 15)

e) Schablonen und Abwicklungen konstruieren, anreien und
herstellen

i) Bauteile heften und durch Kehinahte und I-N&hte schweif3en
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Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

Auftragen
(§7 Abs. 1 Nr. 14)

Prozessschritte festlegen und sicherstellen

g) SchweiB- und Montagepléne lesen und umsetzen
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bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, izne;\tnr::::::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
j) Rohrformstiicke oder Anlagen- und Behalterteile unter Beach-
tung schweiBtechnischer Rahmenbedingungen heften und
schweiBen
I) Bauteile und Baugruppen unter Beachtung teilespezifischer
Montagebedingungen fiigen
16 Instandhaltung; Fest- | a) Anlagen oder Anlagenteile inspizieren, Fehler, Beschadi-
stellen, Eingrenzen gungen und Stérungen feststellen und eingrenzen
gnngeheben von b) VorbereitungsmaBnahmen zur Instandhaltung von Anlagen-
Sf('jr(j:;;::d teilen unter Berlicksichtigung verfahrens- und sicherheits-
technischer Vorschriften durchfiihren
(§7 Abs.1Nr. 16) ! frien durentt
d) Anlagenteile oder Versorgungseinrichtungen unter Beachtung
sicherheits- und verfahrenstechnischer Vorschriften auBer
Betrieb nehmen
f) Anlagen oder Anlagenteile instand setzen
g) Inspektionsbefunde und InstandhaltungsmaBnahmen doku-
mentieren
17 Bauteile und Einrich- e) Prifprotokolle erstellen
tungen prifen
(§7 Abs.1Nr.17)
Zeitrahmen 8
6 Betriebliche und b) Dokumente sowie technische Unterlagen und berufsbezo-
technische Kommu- gene Vorschriften zusammenstellen, ergénzen, auswerten
nikation und anwenden
(§7 Abs. 1 Nr. 6)
7 Planen und Organi- d) Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie der Terminverfol-
sieren der Arbeit, gung anwenden
Bewgrten der , e) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und bewerten
Arbeitsergebnisse
(§7 Abs.1Nr. 7) j) Prifverfahren und Priifmittel auswahlen, Einsatzfahigkeit von
Prifmitteln feststellen
k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumen-
tieren
8 Unterscheiden, a) Werkstoffeigenschaften und deren Veranderungen beurteilen 4 bis 6
Zuordnen und Hand- und Werkstoffe nach ihrer Verwendung auswéhlen und hand-
haben von Werk- und haben
Hilfsstoffen
(§7 Abs. 1 Nr. 8)
13 Kundenorientierung b) auftragsspezifische Anforderungen und Informationen
(§7 Abs.1 Nr. 13) beschaffen, priifen, umsetzen oder an die Beteiligten weiter-
leiten
c) Kunden auf auftragsspezifische Besonderheiten und Sicher-
heitsvorschriften hinweisen
14 Bearbeiten von f) Arbeitsablauf unter Beriicksichtigung vor- und nachgelagerter




Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, izne;\tnrz:gt'::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4
15 Herstellen und g) l6sbare und unlésbare Rohrverbindungen unter Berlicksichti-
Montieren von gung der zu fédrdernden Medien, des Druckes und der Tempe-
Bauteilen und ratur herstellen
Ba7u§ngp1)e£ 1 j) Rohrformstiicke oder Anlagen- und Behalterteile unter Beach-
@ s.1Nr.13) tung schweiBtechnischer Rahmenbedingungen heften und
schweiBen
k) Rohrsysteme oder Behalter nach Unterlagen herstellen
m) SchweiBnéhte thermisch vor- und nachbehandeln
n) Rohre, Bleche, Profile warmrichten
o) werkstoff- und bauteilbezogene Warmebehandlung
ausfiihren
17 Bauteile und Einrich- | d) Behalter, Rohrsysteme oder Anlagen durch Druckprobe auf
tungen priifen Dichtheit priifen
(§7 Abs.1Nr.17) e) Priifprotokolle erstellen
Zeitrahmen 9
11 Steuerungstechnik b) Steuerungstechnik anwenden
(§7 Abs.1Nr. 11)
14 Bearbeiten von f) Arbeitsablauf unter Beriicksichtigung vor- und nachgelagerter
Auftragen Prozessschritte festlegen und sicherstellen
(§7 Abs. 1 Nr. 14)
16 Instandhaltung; Fest- | d) Anlagenteile oder Versorgungseinrichtungen unter Beachtung
stellen, Eingrenzen sicherheits- und verfahrenstechnischer Vorschriften auBer
und Beheben von Betrieb nehmen 1 bis 2
Fehlern und
Stérungen
(§7 Abs. 1 Nr. 16)
17 Bauteile und Einrich- a) Bauteile oder Einrichtungen unter Beachtung technischer
tungen prufen Unterlagen und technischer Rahmenbedingungen priifen
(§7 Abs.1Nr.17) oder in Betrieb nehmen
b) Regelungs- und Steuerungseinrichtungen sowie Sicherheits-
einrichtungen auf Funktion priifen
Zeitrahmen 10
18 Geschaftsprozesse a) Art und Umfang von Auftréagen kléren, spezifische Leistungen
und Qualitatssiche- feststellen, Besonderheiten und Termine mit Kunden abspre-
rungssysteme im chen
Einsatzgebiet b) Informationen fiir die Auftragsabwicklung beschaffen,
(§7 Abs.1Nr. 18) auswerten und nutzen, technische Entwicklungen beriicksich-
tigen, sicherheitsrelevante Vorgaben beachten 10 bis 12

c¢) Auftragsabwicklungen unter Beriicksichtigung sicherheits-
technischer, betriebswirtschaftlicher und 6kologischer
Gesichtspunkte planen sowie mit vor- und nachgelagerten
Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen erstellen

d) Teilauftrage veranlassen, Ergebnisse prifen
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Berufs-

Teil des

Kern- und Fachqualifikationen,

bild- Ausbildungsberufs- die unter Einbeziehung selbststandigen Planens, izne;\tnrg:;t'::
position bildes Durchfiihrens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind
1 2 3 4

e) Auftrage, insbesondere unter Berlicksichtigung von Arbeits-
sicherheit, Umweltschutz und Terminvorgaben, durchfiihren

f) betriebliche Qualitatssicherungssysteme im eigenen Arbeits-
bereich anwenden; Ursachen von Qualitdtsmangeln systema-
tisch suchen, beseitigen und dokumentieren

g) Prifverfahren und Prifmittel auswéahlen und anwenden,
Einsatzfahigkeit von Priifmitteln feststellen, Prifplane und
betriebliche Prufvorschriften anwenden, Ergebnisse doku-
mentieren

h) Auftragsabwicklung, Leistungen und Verbrauch dokumen-
tieren

i) technische Systeme oder Produkte an Kunden libergeben
und erldutern, Abnahmeprotokolle erstellen

j) Arbeitsergebnisse und -durchfiihrung bewerten sowie zur
kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgangen im
Betriebsablauf beitragen

k) Optimierung von Vorgaben, insbesondere von Dokumenta-
tionen, veranlassen

) Lebenszyklusdaten von Auftragen, Dienstleistungen,
Produkten und Betriebsmitteln auswerten und Vorschlége zur
Optimierung von Ablaufen und Prozessen erarbeiten
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Anlage 7
(zu §29)

Ausbildungsrahmenplan
fur die Zusatzqualifikationen

Teil A: Zusatzqualifikation Systemintegration

gerter Bereiche bewerten sowie die Zustéandigkeiten im Team
abstimmen

d) Spezifikationen, technische Bestimmungen und betriebliche
IT-Richtlinien bei Prozess&nderungen beachten

. . Zeitliche
Lid.-Nr Teil der Zu vermittelnde Richtwerte
) Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
1 Analysieren von tech- | a) Ist-Zustand von zu verbindenden Teilsystemen analysieren und
nischen Auftrdgen auswerten und Systemschnittstellen identifizieren
Erjd Entwickeln von b) technische Prozesse und Umgebungsbedingungen analy-
osungen sieren und Soll-Zustand festlegen
¢) Lésungsvarianten zur Systemintegration erarbeiten, bewerten
und abstimmen und dabei sowohl Spezifikationen beriicksich-
tigen als auch technische Bestimmungen und die betrieblichen
IT-Richtlinien einhalten
d) Vorgehensweise und Zustandigkeiten bei Installationen und
Systemerprobungen festlegen
8
2 Installieren und a) mit Kleinspannung betriebene Hardwarekomponenten instal-
Inbetriebnehmen von lieren und Softwarekomponenten konfigurieren
cszyberphysischen b) Systeme mittels Software zu einem cyberphysischen System
ystemen vernetzen
c) Systeme mit Hard- und Softwarekomponenten in Betrieb
nehmen
d) Stérungen analysieren und systematische Fehlersuche in
Systemen durchfiihren und dokumentieren
e) Systemkonfiguration, Qualitédtskontrollen und Testldufe doku-
mentieren
Teil B: Zusatzqualifikation Prozessintegration
Lfd.-Nr Teil der Zu vermittelnde Rizcel'lnttl\:\(l:eh:e
) Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
1 Analysieren und a) Produktionsprozesse analysieren
Planen vonPdlggaIk b) Anpassung der Produktion sowie der Handhabungs-, Trans-
\{ernetzten roduk- port- oder Identifikationssysteme planen
tionsprozessen
c) Prozesséanderungen planen und hinsichtlich vor- und nachgela- 8
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Zeitliche

von Produkten

erstellen und bewerten
b) Prozessparameter anpassen und optimieren

c) Prozesse kontrollieren, tiberwachen und protokollieren und
MaBnahmen der Qualitatssicherung durchfiihren

d) Fehler- und Mangelbeseitigung veranlassen sowie
MaBnahmen dokumentieren

e) Daten des Konfigurations- und Anderungsmanagements
pflegen und technische Dokumentationen sichern

f) verfahrensspezifische Vorschriften zur Arbeitssicherheit und
zum Umweltschutz einhalten

Lfd.-Nr Teil der Zu vermittelnde Richtwerte
) Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
2 Anpassen und a) geplante Prozessablaufe simulieren
Andern vonPdlg:all( b) Auf- und Umbau von Produktionsanlagen und die datentechni-
\{ernetzten roduk- sche Vernetzung im Team durchfiihren
tionsanlagen
c) Steuerungsprogramme im Team &ndern, testen und optimieren
3 Erproben von a) Produktionsverfahren und Prozessschritte, logistische Abldufe
Produktions- und Fertigungsparameter erproben
prozessen b) Gesamtprozess kontrollieren, Giberwachen und protokollieren
und prozessbegleitende MaBnahmen der Qualitatssicherung
durchfihren
c) Fehler- und Méngelbeseitigung veranlassen sowie
MaBnahmen dokumentieren
d) Daten des Konfigurations- und Anderungsmanagements
pflegen und technische Dokumentationen sichern
€) Prozessvorschriften erstellen
Teil C: Zusatzqualifikation Additive Fertigungsverfahren
Lfd.-Nr Teil der Zu vermittelnde R?:rllttl\:\(l:::e
’ Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
1 Modellieren von a) Bauteile durch Programme zum computergestiitzten Konstru-
Bauteilen ieren (CAD) erstellen
b) fiir digitale 3D-Modelle parametrische Datensatze entwickeln
c) Gestaltungsprinzipien zur additiven Fertigung einhalten und
Gestaltungsmdglichkeiten nutzen
2 Vorbereiten von a) Verfahren zur additiven Fertigung auswahlen
additiver Fertigung b) 3D-Datensétze konvertieren und fiir das Verfahren anpassen
c) verfahrensspezifische Produktionsablaufe planen
d) Maschine zur Herstellung einrichten
3 Additives Fertigen a) additive Fertigungsverfahren anwenden und Probebauteile 8
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Teil D: Zusatzqualifikation IT-gestiitzte Anlagendnderung

von Rohrleitungen,
Profilen, Anlagen-
teilen oder Blech-
konstruktionen

b) fUr die Herstellung von Rohrleitungen, Profilen, Anlagenteilen
oder Blechkonstruktionen 3D-Datensétze konvertieren

c) Datensétze Gber Schnittstellen an Fertigungsmaschinen Gber-
tragen

d) Prozessparameter anpassen und optimieren

e) Prozesse kontrollieren, tiberwachen und protokollieren und
MaBnahmen der Qualitatssicherung durchfiihren

f) Ist-Werte im digitalen Zwilling aktualisieren und dokumentieren

Lfd.-Nr Teil der Zu vermittelnde RiZ:rI\ttl\:\‘l:::e
) Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
1 Planen von Ande- a) 3D-Datensatze von Rohrleitungssystemen, Profilen, Anlagen-
rungen an Anlagen teilen oder Blechkonstruktionen erstellen
b) branchentibliche Software zum Erstellen von AufmaBen, auch
auf Basis von Daten zum computergesttitzten Konstruieren
(CAD-Daten), anwenden
¢) AnderungsmaBnahmen anhand von 3D-Modellen planen
2 Herstellen und digi- a) Verfahren zur Fertigung von Rohrleitungen, Profilen Anlagen-
tales Nachbereiten teilen oder Blechkonstruktionen auswéahlen 8
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Rahmenlehrplan
fur den Ausbildungsberuf
Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. Marz 2004
in der Fassung vom 23. Februar 2018)

Teil I:
Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan fir den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Standige Konferenz
der Kultusminister und -senatoren der Lander (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesminis-
terium fir Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zustédndigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fir Bildung und Forschung) abgestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das ,,Gemein-
same Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972" geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsétzlich auf dem Hauptschul-
abschluss auf und beschreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf auf-
bauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsausbil-
dung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie — in Verbindung
mit Unterricht in weiteren Fachern — der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vo-
raussetzungen fir eine qualifizierte Beschéaftigung sowie fur den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und
Weiterbildungsgange geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthalt keine methodischen Festlegungen fir den Unterricht. Selbststéndiges und verant-
wortungsbewusstes Denken und Handeln als lbergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugsweise in solchen
Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsétzlich
jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompe-
tenz unmittelbar férdern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen
berlcksichtigt werden.

Die Lander tbernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpldne um. Im zweiten
Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berticksichtigte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Ab-
stimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil IlI:
Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erflillen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil-
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenstandiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schulerinnen und Schiilern beruf-
liche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Beriicksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu
vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all-
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erflllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und dkologischer Verantwortung befahigen. Sie richtet sich dabei nach den fir diese
Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Lander. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht
orientiert sich auBerdem an den fir jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich
erlassenen Berufsordnungsmitteln:

¢ Rahmenlehrplan der standigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Lander (KMK)
¢ Ausbildungsordnungen des Bundes fir die betriebliche Ausbildung.
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Nach der Rahmenvereinbarung Uber die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 12.03.2015) hat die Berufs-
schule zum Ziel,

¢ eine Berufsféhigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fahigkeiten humaner und sozialer Art
verbindet;

e berufliche Flexibilitdt zur Bewaltigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;

e die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;

e die Fahigkeit und Bereitschaft zu férdern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im &ffentlichen Leben
verantwortungsbewusst zu handeln.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

¢ den Unterricht an einer fir ihre Aufgaben spezifischen Pddagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be-
tont;

e unter Berticksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldlbergreifende Qualifi-
kationen vermitteln;

¢ ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewéhrleisten, um unterschiedlichen Fahigkeiten und Bega-
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden;

¢ im Rahmen ihrer Méglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stitzen und férdern;

e auf die mit Berufsauslibung und privater Lebensfiihrung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah-
ren hinweisen und Mdglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll dartiber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Un-
terrichts mdéglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z. B.

¢ Arbeit und Arbeitslosigkeit,

¢ friedliches Zusammenleben von Menschen, Vélkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden-
titat,

¢ Erhaltung der naturlichen Lebensgrundlage sowie

e Gewahrleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgefiihrten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden
als die Bereitschaft und Fahigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen
sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und So-
zialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kén-
nens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbststéndig zu I16sen und das
Ergebnis zu beurteilen.

Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, als individuelle Personlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschrankungen in Familie, Beruf und &ffentlichem Leben zu klaren, zu
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspléne zu fassen und fortzuentwi-
ckeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbststandigkeit, Kritikfahigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlassig-
keit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehéren insbesondere auch die Entwicklung durchdachter
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten,
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs-
bewusst auseinanderzusetzen und zu verstandigen. Hierzu gehért insbesondere auch die Entwicklung sozialer
Verantwortung und Solidaritat.

Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei Dimensionen.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befahigung zu eigen-
verantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen. Demgegenlber wird unter
Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d. h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruf-
lichen und gesellschaftlichen Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungs-
kommission zur Neuordnung der Sekundarstufe II).
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Teil llI:
Didaktische Grundsitze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule
zugeschnittenen Padagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbststan-
digem Planen, Durchfiihren und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstéatigkeit beféhigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsétzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln sowie in
vielfaltigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses Ler-
nen ist vor allem an die Reflexion der Vollziige des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse)
gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen
fur das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet fir den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung der Ziele
und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz fir
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

¢ Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die fir die Berufsausliibung bedeutsam sind (Lernen fuir Handeln).

¢ Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, méglichst selbst ausgeflihrt oder aber gedanklich nach-
vollzogen (Lernen durch Handeln).

¢ Handlungen missen von den Lernenden mdglichst selbststéndig geplant, durchgefiihrt, Gberprift, ggf. korri-
giert und schlieBlich bewertet werden.

¢ Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit férdern, z. B. technische, sicher-
heitstechnische, 6konomische, rechtliche, 6kologische, soziale Aspekte einbeziehen.

¢ Handlungen muissen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus-
wirkungen reflektiert werden.

¢ Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z. B. der Interessenerklarung oder der Konfliktbewaltigung, einbe-
ziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Strukturen
miteinander verschrankt. Es lasst sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil-
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule
kann ihren Bildungsauftrag nur erfiillen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schilerinnen und Schiler —
auch benachteiligte oder besonders begabte — ihren individuellen Méglichkeiten entsprechend fordert.

Teil IV:
Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan fur die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker/zur Anlagenmechanikerin ist
mit der Verordnung Uber die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen vom 09.07.2004 (BGBI. |
S. 1502) abgestimmt.12

Die Rahmenlehrplane fur den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin (Beschluss der KMK
vom 07.01.1987) und Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin, Fachrichtung SchweiBtechnik (Beschluss der
KMK vom 09.05.1996) werden durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.

Fir den Prufungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der
Grundlage der ,Elemente fur den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb-
lich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt.

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerinnen sind in der Herstellung, der Erweiterung, im Umbau oder in der
Instandhaltung von Anlagen im Bereich des Anlagen-, Apparate- und Behéalterbaus, der Prozessindustrie, der
Versorgungstechnik sowie der Liftungstechnik tétig. Typische Einsatzgebiete sind Anlagenbau, Apparate- und
Behélterbau, Instandhaltung, Rohrsystemtechnik und SchweiBtechnik.

1 Durch die Novellierung der Verordnung (ber die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen anlasslich der Uberfiihrung
der Pritfungsform ,,gestreckte Abschlusspriifung® in Dauerrecht vom 23.07.2007 (BGBI. | S. 1599) sind keine Anderungen im Rah-
menlehrplan der Kultusministerkonferenz erforderlich geworden.

2 Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Anderung der Verordnung (iber die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen vom
07.06.2018 (BGBI. | S.746) ist der Rahmenlehrplan hinsichtlich der Thematik ,,Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Infor-
mationssicherheit” angepasst worden.
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Der vorliegende Rahmenlehrplan geht von folgenden schulischen Zielen aus:

Die Schiilerinnen und Schiiler arbeiten Uberwiegend im Team und kommunizieren im Rahmen der beruflichen
Tatigkeit inner- und auBerbetrieblich sowie interdisziplindr mit anderen Personen auch aus anderen Kulturkreisen
und beherrschen den Umgang mit aktuellen Kommunikationsmitteln auch online und im virtuellen Raum. Hierbei
recherchieren und bewerten sie Informationsquellen und Informationen auch in digitalen Netzen

Sie wenden technische Regelwerke und Bestimmungen sowie audiovisuelle und virtuelle Hilfsmittel zur Be-
schaffung von Informationen und bei Arbeiten in technischen Systemen an.

Die Schulerinnen und Schiiler beachten die besondere Verantwortung der Anlagenmechanikerin/des Anlagen-
mechanikers flr die Sicherung der menschlichen Lebensgrundlagen im Zusammenhang mit einer auf Nachhal-
tigkeit orientierten Energie- und Ressourcennutzung und entwickeln Beratungskompetenz im Hinblick auf die
Techniken zur Energie- und Ressourceneinsparung, zur rationellen Energienutzung und zur Nutzung erneuerba-
rer Energien. Dabei betrachten sie die zu errichtenden Anlagen als energetische Gesamtsysteme und berlck-
sichtigen gewerkelbergreifende Zusammenhange

Ausgangspunkt fur das berufsschulische Lernen sind die konkreten berufs- und produktionsspezifischen
Handlungen. In den folgenden Zielformulierungen werden daher in allen Lernfeldern Handlungen beschrieben,
die von den Lernenden im Sinne vollstéandiger Arbeits- und Geschaftsprozesse selbst geplant, durchgefiihrt und
bewertet werden sollen.

Durch die Veranderungen in den Geschéftsprozessen des genannten Berufes erhalten die betrieblichen Mitar-
beiter verstarkt Kontakt mit externen Kunden und sind dariiber hinaus im Arbeitsprozess selbst interne Kunden
aller miteinander kooperierenden Abteilungen eines Betriebes. Diese Kundenorientierung stellt insbesondere die
technischen Mitarbeiter in den Betrieben vor neue Herausforderungen.

Die Schiilerinnen und Schiler befassen sich intensiv mit der Digitalisierung der Arbeit unter Beriicksichtigung
von Datenschutz und Informationssicherheit. Sie entwickeln ein Grundverstandnis flr Funktionsweise, Produk-
tions- und Organisationsablauf von Cyber-Physischen Systemen, auch unter Beriicksichtigung logistischer Pro-
duktionsschritte. Sie arbeiten in Netzwerken unter Berlicksichtigung aktueller Standards.

Im Rahmenlehrplan sind daher in den Lernfeldern Inhalte der Kommunikationskompetenz der zukiinftigen Mit-
arbeiter vorgesehen. Den Schillern und Schilerinnen sind insbesondere Aspekte und Elemente der Kommunika-
tion, Kundenorientierung und Qualitatssicherung sowie des Datenschutzes, der Informationssicherheit und des
Urheberrechts im Zusammenhang mit digitalen Medien zu vermitteln. Sie sollen in allen Lernfeldern gleicherma-
Ben Beriicksichtigung finden, werden jedoch nur dann ausdriicklich erwahnt, wenn neben ihrer generellen Be-
achtung spezielle Aspekte des beruflichen Handlungsfeldes bertcksichtigt werden missen.

Wenn in den Zielformulierungen vom Planen gesprochen wird, so wird darunter die Planung im Sinne der Antizi-
pation der konkreten Berufshandlung verstanden, nicht die vollstandige Konzipierung von Anlagen oder Anla-
genteilen. Bei dieser Planung wenden die Schilerinnen und Schiler auch digitale Werkzeuge zur Auftragspla-
nung, Auftragsabwicklung und Terminverfolgung an.

Installieren im Sinne der berufstypischen Tatigkeiten kann neben der Neuinstallation auch die Teilrevision, Er-
weiterung und Sanierung von Anlagen und Systemen sowie InstandhaltungsmaBnahmen umfassen.

Ausgangspunkt der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern soll
der Geschéfts- und Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes sein. Dieser ist in den Zielformulierungen
der einzelnen Lernfelder abgebildet. Die Ziele der Lernfelder sind maBgeblich fir die Unterrichtsgestaltung und
stellen zusammen mit den ergédnzenden Inhalten den Mindestumfang dar.

Die fachlichen Inhalte der einzelnen Lernfelder sind nur generell benannt und nicht differenziert aufgelistet. Die
Schule entscheidet im Rahmen ihrer Moglichkeiten in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben eigensténdig
Uber die inhaltliche Ausgestaltung der Lernfelder. Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem
Rahmenlehrplan und dem Ausbildungsrahmenplan fiir die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, fir die
Gestaltung von exemplarischen Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern beide Pldne zugrunde zu legen. Die
einzelnen Schulen erhalten somit mehr Gestaltungsaufgaben und eine erweiterte didaktische Verantwortung.

Mathematische, naturwissenschaftliche, technische Inhalte sowie sicherheitstechnische, 6konomische bzw.
betriebswirtschaftliche und 6kologische Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu vermitteln.

Einschlagige Normen und Rechtsvorschriften sowie Unfallverhiitungsvorschriften sind auch dort zugrunde zu
legen, wo sie nicht explizit erwdhnt werden.

Die englischsprachigen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert.
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Die Lernfelder 1 bis 4 im ersten Ausbildungsjahr entsprechen inhaltlich den Lernfeldern 1 bis 4 der Rahmenlehr-
plane fir die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Eine gemeinsame Beschulung ist im ersten Ausbil-
dungsjahr méglich.3

Die Ziele und Inhalte der Lernfelder 1 bis 6 sind mit den geforderten Qualifikationen der Ausbildungsordnung fir
den Teil 1 der Abschlussprifung abgestimmt.

Die Lernfelder des siebenten Ausbildungshalbjahres beriicksichtigen insbesondere die beruflichen Einsatzge-
biete in ihrer ganzheitlichen Aufgabenstellung. Diese komplexen Aufgabenstellungen ermdéglichen es einerseits,
bereits vermittelte Kompetenzen und Qualifikationen zusammenfassend und projektbezogen zu nutzen und zu
vertiefen, und andererseits, zusétzliche einsatzgebietsspezifische Ziele und Inhalte in Abstimmung mit den Aus-
bildungsbetrieben zu erschlieBen.

Teil V:
Lernfelder

Ubersicht {iber die Lernfelder fiir den Ausbildungsberuf

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

Nr.

Lernfelder

1. Jahr

Zeitrichtwerte

2. Jahr

3. Jahr

4. Jahr

Fertigen von Bauelementen mit handgefuhrten Werkzeugen

80

Fertigen von Bauelementen mit Maschinen

80

Herstellen von einfachen Baugruppen

80

Warten technischer Systeme

80

Herstellen von Bauelementen fur die Anlagentechnik

80

o |l ol | WOW|DN

Montieren und Transportieren von Bauelementen der Anlagen-
technik

60

Verbinden von Anlagenteilen

100

Ubergeben und Inbetriebnehmen von Anlagensystemen

40

Instandhalten von Anlagensystemen

100

10

Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regelungs-
technik

80

11

Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme

100

12

Planen und Realisieren von Systemen der Anlagentechnik

60

13

Andern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik

80

Summen: insgesamt 1020 Stunden

320

280

280

140

3 Aufgrund der Aufhebung der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnungen durch Art. 8 des Gesetzes zur Reform der be-
ruflichen Bildung vom 23.03.2005 (BGBI. | S.931) wurde der entsprechende Absatz zum Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfeld
Metalltechnik gestrichen.
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Lernfeld 1: Fertigen von Bauelementen mit handgefiihrten 1. Ausbildungsjahr
Werkzeugen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schuler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit handgefiihrten Werkzeu-
gen vor. Dazu werten sie Anordnungsplane und einfache technische Zeichnungen aus.

Sie erstellen und @ndern Teilzeichnungen sowie Skizzen fiir Bauelemente von Funktionseinheiten und einfachen Bau-
gruppen. Stlicklisten und Arbeitsplane werden auch mithilfe von Anwendungsprogrammen erarbeitet und erganzt.
Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die Arbeitsschritte mit den
erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologi-
schen Daten und fuhren die erforderlichen Berechnungen durch.

Die Schiulerinnen und Schuler wéhlen geeignete Prifmittel aus, wenden diese an und erstellen die entsprechenden
Prifprotokolle.

In Versuchen werden ausgewahlte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und die Fertigungskosten
Uberschlagig ermittelt.

Die Schiilerinnen und Schuiler dokumentieren und prasentieren die Arbeitsergebnisse insbesondere unter Verwen-
dung digitaler Medien.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes und beriicksichtigen die Bestimmungen des
Urheberrechts.

Inhalte:

Teilzeichnungen

Gruppen- oder Montagezeichnungen
Technische Unterlagen und Informationsquellen
Funktionsbeschreibungen

Fertigungspléne

Eisen- und Nichteisenmetalle

Eigenschaften metallischer Werkstoffe
Kunststoffe

Allgemeintoleranzen

Halbzeuge und Normteile

Bankwerkzeuge, Elektrowerkzeuge

Hilfsstoffe

Grundlagen und Verfahren des Trennens und des Umformens
Prifen

Material-, Lohn- und Werkzeugkosten

MaBe von Bauteilen, Stiickzahlberechnung
Prasentationstechniken

Normen
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Lernfeld 2: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiler bereiten das maschinelle Herstellen von berufstypischen Bauelementen vor. Zur Be-
schaffung von Informationen nutzen sie auch audiovisuelle und virtuelle Hilfsmittel.

Die Schlerinnen und Schiler werten Gruppenzeichnungen, Anordnungsplane und Stiicklisten aus. Sie erstellen und
andern Teilzeichnungen und die dazugehdrigen Arbeitsplane auch mithilfe von Anwendungsprogrammen zum rech-
nerunterstitzten Zeichnen.

Sie wahlen Werkstoffe unter Berlicksichtigung ihrer spezifischen Eigenschaften aus und ordnen sie produktbezogen
ZU.

Sie planen die Fertigungsablaufe, ermitteln die technologischen Daten und flihren die notwendigen Berechnungen
durch.

Sie verstehen den grundsétzlichen Aufbau und die Wirkungsweise der Maschinen und wéhlen diese sowie die ent-
sprechenden Werkzeuge auftragsbezogen unter Beachtung funktionaler, technologischer und wirtschaftlicher Krite-
rien aus und bereiten die Maschinen fir den Einsatz vor.

Die Schulerinnen und Schiler entwickeln Beurteilungskriterien, wéhlen Prifmittel aus und wenden sie an, erstellen
und interpretieren Prifprotokolle.

Sie prasentieren die Arbeitsergebnisse, optimieren die Arbeitsablaufe und entwickeln Alternativen. Dabei nutzen sie
aktuelle Medien und Prasentationsformen.

In Versuchen erproben sie ausgewahlte Arbeitsschritte und auch alternative Mdglichkeiten und bewerten die Arbeits-
ergebnisse.

Sie kennen die Einfliisse des Fertigungsprozesses auf MaBe und Oberflachengiite. Sie setzen sich mit den Einfliissen
auf den Fertigungsprozess auseinander und beriicksichtigen dabei die Bedeutung der Produktqualitat.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

Technische Zeichnungen und Informationsquellen auch in digitaler Form
Fertigungspléne

Funktionsbeschreibungen

Auswabhlkriterien fir Prifmittel und Anwendungen
ISO-Toleranzen

Oberflachenangaben

Messfehler

Bohren, Senken, Reiben, Frasen, Drehen,

Funktionseinheiten von Maschinen und deren Wirkungsweise
Standzeiten von Werkzeugen

Fertigungsdaten und deren Berechnungen

Kuhl- und Schmiermittel

Grundlagen des Qualitdtsmanagements

Werkzeug- und Maschinenkosten, Materialverbrauch, Arbeitszeit
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Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiiler bereiten das Herstellen von einfachen Baugruppen vor. Dazu lesen sie berufstypische
Gesamt- und Gruppenzeichnungen, Anordnungsplane und einfache Schaltplane und kénnen die Funktionszusam-
menhange der Baugruppen beschreiben und erkléren.

Sie erstellen und andern Teil- und Gruppenzeichnungen sowie Stlicklisten und wenden Informationen aus tech-
nischen, auch digitalen Unterlagen an. Auch unter Verwendung von Lernprogrammen planen sie einfache Steuerun-
gen und wahlen die entsprechenden Bauteile aus.

Sie beschreiben die sachgerechte Montage von Baugruppen und vergleichen Montagevorschlage auch unter An-
wendung fach- und englischsprachiger Begriffe. Einzelteile werden systematisch und normgerechnet gekennzeich-
net. Die Schilerinnen und Schiler verwenden Montageanleitungen und entwickeln Montageplane unter Berlicksich-
tigung von Montagehilfsmitteln und kundenspezifischen Anforderungen.

Sie unterscheiden Flgeverfahren nach ihren Wirkprinzipien und ordnen sie anwendungsbezogen zu.

Sie wéhlen die erforderlichen Werkzeuge, Normteile und Vorrichtungen produktbezogen aus und organisieren ein-
fache Montagearbeiten im Team, auch in digitaler Form.

Sie entwickeln Prifkriterien fur Funktionsprifungen, erstellen Priifplane und Prifprotokolle und dokumentieren und
prasentieren diese. Sie bewerten Prifergebnisse, beseitigen Qualitdtsmangel, optimieren Montageablaufe und be-
ricksichtigen deren Wirtschaftlichkeit.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

Teil-, Gruppen- und Gesamtzeichnungen, Anordnungspléne, auch in digitaler Form
Technische Informationsquellen
Funktionsbeschreibungen

Stiickliste und Montagepléne

Montagebeschreibungen

Werkzeuge, Vorrichtungen

Werk-, Hilfs- und Zusatzstoffe

Grundlagen des kraft-, form- und stoffschllissigen Fligens
Normteile

Grundlagen des Qualitdtsmanagements
Funktionsprifung

Kraft- und Drehmomentberechnungen

Grundlagen der Steuerungstechnik

Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung

Montagekosten
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Lernfeld 4: Warten technischer Systeme 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiler bereiten die Wartung von technischen Systemen, insbesondere von Betriebsmitteln,
vor und ermitteln Einflisse auf deren Betriebsbereitschaft. Dabei bewerten sie die Bedeutung dieser Instandhal-
tungsmaBnahme unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfliigbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Sie lesen Anordnungsplane, Wartungsplane und Anleitungen auch in englischer Sprache. Die Schilerinnen und
Schuler nutzen digitale Informationsquellen.

Sie planen Wartungsarbeiten und bestimmen die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe. Sie wenden die Grund-
lagen der Elektrotechnik und der Steuerungstechnik an und erkléren einfache Schaltplane in den verschiedenen Ge-
ratetechniken.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes sowie der IT-Sicherheit. Dabei berticksichtigen
sie besonders die Sicherheitsvorschriften fir elektrische Betriebsmittel. Sie messen und berechnen elektrische und
physikalische GréBen. Sie bewerten und diskutieren ihre Arbeitsergebnisse und stellen diese dar.

Inhalte:

Grundbegriffe der Instandhaltung

Wartungsplane

Anordnungsplane

Betriebsanleitungen

Betriebsorganisation

VerschleiBursachen, Stérungsursachen

Schmier- und Kiihlschmierstoffe, Entsorgung
Korrosionsschutz und Korrosionsschutzmittel
Funktionsprtfung

Instandhaltungs- und Ausfallkosten, Stérungsfolgen
Schadensanalyse

GroBen im elektrischen Stromkreis, Ohmsches Gesetz
Gefahren des elektrischen Stroms, elektrische Sicherheit
Normen und Verordnungen
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Lernfeld 5: Herstellen von Bauelementen fiir die Anlagentechnik 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schlerinnen und Schiler bereiten das Herstellen von Bauelementen der Anlagentechnik vor und fertigen sie
nach Kundenvorgaben an. Sie erstellen Skizzen, Stlicklisten und technische Zeichnungen auch mit rechnerunter-
stltzten Zeichenprogrammen, werten diese aus und planen unter Beriicksichtigung terminlicher Vorgaben und Werk-
stattauslastung die Herstellung. Sie wenden hierbei auch digitale Werkzeuge zur Auftragsplanung, Auftragsabwick-
lung und Terminplanung an.

Die Schdlerinnen und Schiller wahlen die Werkstoffe nach 6kologischen, 6konomischen und bearbeitungstechni-
schen Gesichtspunkten aus. Dabei berlicksichtigen sie die Einflisse des zu leitenden Mediums, Druck- und Stro-
mungsverhéaltnisse, die Temperatur sowie das Korrosionsverhalten. Sie setzen entsprechend den betrieblichen Rah-
menbedingungen die Fertigungsverfahren aufgabenbezogen ein.

Die Schlerinnen und Schuler prifen die Bauelemente auf Form, MaBhaltigkeit und Funktion. Sie fertigen Prufproto-
kolle an und binden diese in die Dokumentation der Fertigung ein, auch unter Verwendung digitaler Medien.

Inhalte:

Arbeitspléane, Arbeitsschablonen
Umformverfahren
Trennverfahren

Flgeverfahren

Gesetze, Verordnungen, Normen
Werkstoffeigenschaften
Werkstoffkennwerte
Qualitatssicherung
Recyclingverfahren
Datenmanagementsysteme
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Lernfeld 6: Montieren und Transportieren von Bauelementen der 2. Ausbildungsjahr
Anlagentechnik Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schlerinnen und Schiler planen im Team die Montage, Demontage und Aufstellung von Anlagenteilen unter
Berucksichtigung der Kundenwiinsche und bereiten die Montagearbeiten sowie Demontagearbeiten vor. Sie planen
den Montageablauf und erstellen dazu erforderliche Plane und technische Unterlagen, auch rechnergestiitzt. Sie
fligen anlagenspezifische Bauelemente, lesen dazu Fertigungszeichnungen und fertigen eigene Anderungszeichnun-
gen an.

Die Schilerinnen und Schiiler sichern die betrieblichen Ablaufe, indem sie Montage-, Transport- und Lagerungsvor-
gange mit den vor- und nachgelagerten Tatigkeitsfeldern abstimmen und Fremdleistungen in den Prozess einbinden.

Beim Heben und Transportieren von Anlagenteilen legen die Schilerinnen und Schiler Art und Dimension der Hebe-
zeuge sowie der Transport- und Anschlagmittel fest und beachten giiltige Vorschriften. Sie leiten alle weiteren Siche-
rungsmaBnahmen termingerecht ein.

Nach erfolgtem Transport Uberprifen die Schilerinnen und Schiiler die Bauelemente auf Transportschaden sowie
Vollstandigkeit und fassen die Ergebnisse in einem Prufprotokoll fir eventuelle Teilenachforderungen oder Regress-
anspriiche zusammen auch unter Verwendung digitaler Medien.

Zur Lagerung der Bauelemente wenden sie addquate SicherungsmaBnahmen an und berlcksichtigen Witterungs-
einflisse und &rtliche Gegebenheiten bei der Auswahl des Lagerungsorts.

Zur Aufstellung auf den Baustellen und Montageplatzen halten sie alle Vorschriften ein und flihren die notwendigen
SicherungsmaBnahmen vor Ort durch.

Inhalte:

Bauzeichnungen, Montagezeichnungen
Aufbau von Bauelementen

Platz- und Machbarkeitsanalyse
Materiallisten

Transport und Lagerwesen

Hebezeuge, Anschlagmittel
Befestigungstechnik

Signal und Signalhilfsmittel

Korrosion und Korrosionsschutz
Dokumentation fiir die Kundenberatung
Kundengespréch
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Lernfeld 7: Verbinden von Anlagenteilen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schlerinnen und Schiler bereiten das Verbinden von Anlagenteilen vor. Sie planen Rohrsysteme unter Beriick-
sichtigung von Bauzeichnungen und Installationsplénen. Bei der Auftragsumsetzung nehmen sie MaBe vor Ort auf,
fertigen unter Berlicksichtigung der Normen der Landesbauordnung Plane und Skizzen an und beraten Kunden hin-
sichtlich der Rohrvernetzung.

Sie flhren Berechnungen zur Installation durch, unterscheiden Bauarten und setzen auch Zeichen- und Berech-
nungsprogramme ein. Auf dieser Basis unterbreiten sie Losungsvorschlage und Umsetzungskonzepte.

Die Schilerinnen und Schuler bestimmen Konstruktionsmerkmale unter kosten-, werkstoff-, fertigungsspezifischen
und &sthetischen Gesichtspunkten. Sie ermitteln mithilfe von Tabellen und aktuellen Applikationen die Konstruktions-
maBe bezogen auf Lasten und Tragfahigkeiten und legen die EndmaBe der Konstruktionsteile unter Beriicksichtigung
der Transportmdglichkeiten fest. Sie planen Befestigung und Aufhdngung nach den ortlichen Gegebenheiten.

Die Schilerinnen und Schiler erstellen die Fertigungsunterlagen und legen den Fertigungsablauf fest. Sie verbinden
die Anlagenteile, erstellen die geplanten Rohrsysteme und prifen diese. Dabei dokumentieren sie den Aufbaupro-
zess und verarbeiten diese Informationen zu Prasentationen fiir die Einweisung der Kunden und Ubergabe der Anla-
gen auch mithilfe von aktueller Standardsoftware.

Bei allen Vorgangen, insbesondere bei der Beflllung und Prifung der Anlagen, beachten die Schilerinnen und Schui-
ler die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Inhalte:

Projektplane und isometrische Darstellungen
Arbeitsplanung

Fertigungsgerechte Gestaltung
Konstruktionszeichnungen von Verteilern
Stoff- und Energieflisse

Zuschnitte

Formstucke

Rohr- und Montagesysteme
Rohrverbindungstechniken
Rohrleitungsarmaturen

Werkstoffauswahl

Schall- und Warmeddmmung
Korrosionsschutz
UnfallverhUtungsvorschriften und Umweltschutz
Dokumentation
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Lernfeld 8: Ubergeben und Inbetriebnehmen von 2. Ausbildungsjahr
Anlagensystemen Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiiler planen die Ubergabe und die Inbetriebnahme der Anlagensysteme. Sie bereiten in
interdisziplindren Teams die erforderlichen MaBnahmen zur Inbetriebnahme vor, ermitteln wesentliche Betriebspara-
meter und nutzen dazu die technischen Unterlagen auch in englischer Sprache.

Sie wenden die mess- und informationstechnischen Verfahren zur Untersuchung der Informationsfllisse an und ana-
lysieren Signale, um daraus Rickschllsse auf mégliche Fehlerquellen zu ziehen. Hierbei nutzen die Schiilerinnen und
Schuler auch Diagnoseverfahren unter Anwendung der Datenverarbeitung.

Im Probelauf der Anlage lokalisieren und beheben sie auftretende Fehler und Stérungen. Sie fertigen Prifprotokolle
und dokumentieren den Verlauf der ProbemaBnahmen. Die Schiilerinnen und Schiiler interpretieren die im Probelauf
gemessenen Betriebsparameter und stellen die Anlage in den abweichenden Bereichen nach.

Unter Berlcksichtigung von Sicherheit, Energieeinsparung, Umweltschutz und der Eigenverantwortlichkeit weisen
die Schilerinnen und Schiler die Anlagenbetreiber in Aufgabe und Funktion der Einzelkomponenten sowie in das
Zusammenwirken der Komponenten in der Gesamtanlage ein. Zur Nutzereinweisung sowie zur Unterstitzung von
Schulungen erstellen die Schilerinnen und Schiler ein Unterweisungsskript auch unter Verwendung digitaler Me-
dien.

Die Schilerinnen und Schiler beraten den Anlagenbetreiber in Bezug auf den stdrungsfreien Betrieb und weisen auf
die Notwendigkeit von regelméBigen Wartungen hin. Dabei zeigen sie die Mdglichkeiten alternativer Instandhaltungs-
konzepte und deren betriebliche Konsequenzen auf.

Sie reflektieren und bewerten die gesamte Auftragsabwicklung und reagieren sachbezogen auf Kritik.

Inhalte:

Technische Unterlagen

Datenerfassung, -analyse und -verarbeitung
Prozessvisualisierung, -simulation, -optimierung
Funktions- und Sicherheitsprifung
Prifprotokolle, Normen

Probelauf und Erstlaufiberwachung
Betriebsparameter

Ubergabeprotokoll

Wartungsvertrage

Dokumentation und Kundenkartei
Kundengespréche, Konfliktbewéltigung
Aktuelle Kommunikationsmedien
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Lernfeld 9: Instandhalten von Anlagensystemen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schdler fiihren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nach Kundenauftrag aus. Dabei planen
sie anhand von Serviceunterlagen und Wartungsvertragen die Wartungsarbeiten und InstandsetzungsmaBnahmen
und liefern die Unterlagen zur Angebotserstellung.

Sie ermitteln mithilfe der technischen Unterlagen den Wartungsumfang und stellen die entsprechenden Ersatzteile,
Hilfsmittel und Werkzeuge bereit. Sie priifen die vernetzten Systeme hinsichtlich mechanischer und thermischer
Schéden, kontrollieren alle Steuer- und Regelungseinrichtungen, beheben aufgetretene Mangel und flhren die not-
wendigen Wartungsarbeiten laut Wartungsplan durch und leiten Instandsetzungsarbeiten ein.

Die Schilerinnen und Schiler diagnostizieren Fehler und Stérungen an technischen Anlagen mit Diagnosesystemen
und interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle auch durch Ferndiagnose.

Bei der Diagnose sowie der Behebung der Mangel gehen sie planvoll und zielgerichtet vor. Sie beachten dabei, wie
bei allen Wartungsarbeiten, die einschldgigen verfahrens- und sicherheitstechnischen Vorschriften sowie alle MaBga-
ben des Umweltschutzes.

Die Schilerinnen und Schiler dokumentieren im Sinne des Qualitdtsmanagements Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten und archivieren die erstellten Dokumente und Protokolle in der Kundenkartei.

Inhalte:

Fertigungsunterlagen

Wartungspléane, Revisionsplane
Bedienungsvorschriften

Werkzeuge, Hilfsstoffe und Austauschteile
Schnittstellen zur Priifung

Prozessdatenbezogene Stérungs- und Schadstellenanalyse
Prozessvisualisierung, Diagnosesysteme, Ferndiagnose
Fehlerbehebung

Materialdisposition

Teilekataloge

Prifverfahren
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Lernfeld 10: Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und 3. Ausbildungsjahr
Regelungstechnik Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiiler planen die Installation von Steuer- und Regelsystemen einschlieBlich der elektrischen
Anbindung aller Systemkomponenten sowie deren Einstellung und bereiten die Einweisung von Kunden vor.

Sie informieren sich Uber Aufbau und Funktion der zu regelnden Anlage sowie deren Systemparameter, wéahlen die
hierzu passenden Komponenten aus, planen deren Montage und den Anschluss von Einrichtungen der Mess-,
Steuerungs,- Regelungs- und Sicherheitstechnik. Hierzu nutzen sie Herstellerunterlagen sowie Anlagenschemata
und beachten dabei neben den funktionalen Kriterien besonders die sicherheitstechnischen Regeln.

Die Schiilerinnen und Schiiler wenden Verfahren zur Uberpriifung der Funktion der Steuer- und Regeleinrichtung und
der zugehdrigen Bauelemente sowie deren Anschlisse an. Sie wahlen Betriebsparameter auch mithilfe von Bedie-
nungssoftware system- und kundenspezifisch aus, stellen diese ein und dokumentieren sie.

Die Schiulerinnen und Schiler bereiten die Freigabe der Anlage vor und weisen die Betreiber in die Bedienung der
Steuer- und Regelungseinheiten ein.

Inhalte:

Anlagenfunktion und Schaltvorgange

Steuerstrecken

Regelkreise

Blockschaltbilder

Schalt- und Stromlaufplane

Installations- und Bedienungsanleitungen, auch in digitaler Form
Signalglieder, Steuerglieder, Stellglieder, Arbeitsglieder
Sinnbilder

Elektrische KenngréBen

Abnahmeprotokolle

Bedienungsanleitungen

Einweisungskriterien und -strategien
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Lernfeld 11: Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiler planen anhand von Arbeitsauftrdgen die Einbindung verfahrenstechnischer Bauele-
mente und Teilsysteme. Diese wéhlen sie aufgabenspezifisch nach thermischen, mechanischen oder chemischen
Verfahren aus und unterbreiten Vorschldge zur Umsetzung nach Abwégung verschiedener Alternativen.

Dabei berlicksichtigen sie die Funktionsweise, die Wirtschaftlichkeit und die Dimensionen der Gerdte und Teilsys-
teme. Als Informationsquellen nutzen sie auch digitale Medien.

In der Diskussion verschiedener Alternativen bewerten sie Vor- und Nachteile und liefern dem Kunden Entschei-
dungshilfen.
Die Schulerinnen und Schiler leiten den Bestellvorgang ein und kontrollieren die Lieferungen.

Sie integrieren die Gerate und Teilsysteme nach Herstellerunterlagen in die bestehende Anlage. Nach den notwendi-
gen Pruf- und Einstellarbeiten sowie der Erprobung der Anlage erstellen sie die Protokolle und bereiten die Ubergabe
vor.

Inhalte:

Energie- und Stofffluss
Stofftransport

Geréte fUr thermische Verfahren
Geréte flr mechanische Verfahren
Gerate flr chemisch-physikalische Verfahren
Kennwerte

Regenerative Energiequellen
Bestellmedien

Blockschaltbilder

Schematische Geratedarstellung
Variantenvergleich
Dokumentation

Digitale Netze

Digitale Lernmedien
Applikationen
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Lernfeld 12: Planen und Realisieren von Systemen der 4. Ausbildungsjahr
Anlagentechnik Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiler planen im Team Systeme der Anlagentechnik. Sie definieren Ziele, analysieren und
strukturieren Aufgaben im Hinblick auf ihre Durchfiihrbarkeit und beriicksichtigen bei der Projektauswahl die relevan-
ten Rahmenbedingungen.

Sie Ubernehmen gemeinsam Verantwortung flr die Projektorganisation sowie die Abstimmung der Lern- und Arbeits-
prozesse.

Die Schilerinnen und Schiler dokumentieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Verlauf auch mit
Unterstitzung digitaler Medien. Sie sichern die Qualitat von Produkten und Prozessen unter Beachtung grundlegen-
der Normen und Ablaufe des Qualitdtsmanagements sowie des Datenschutzes und der Informationssicherheit.
Die Schiilerinnen und Schiiler errichten die Anlagen oder Anlagenkomponenten, nehmen diese in Betrieb und priifen
Teil- und Gesamtfunktionen. Sie demonstrieren Aufbau und Funktion der Anlagen oder Anlagenkomponenten.

Die Schulerinnen und Schiler berlicksichtigen bei der Projektrealisierung die Recyclingmdglichkeiten und die Um-
weltvertraglichkeiten.

Sie erstellen und modifizieren Dokumentationen, nutzen auch englischsprachige Unterlagen und prasentieren ihre
Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle Informations- und Kommunikationsmedien.

Die Schilerinnen und Schiler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- und arbeitsorganisa-
torischen, technischen und 6konomischen Aspekten.

Inhalte:

Projektbeschreibung
Bedarfsplanung

Zeit- und Arbeitsplanung
Wirtschaftlichkeit

Anlagen- und Produktgestaltung
Normen, Vorschriften und Regeln
Prasentationsmethodik
Projektbeurteilung

Lern- und Arbeitstechnik
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Lernfeld 13: Andern und Anpassen von Systemen der 4. Ausbildungsjahr
Anlagentechnik Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schiilerinnen und Schiiler planen die Anderung und Anpassung von Systemen der Anlagentechnik.

Sie analysieren die neuen Bedingungen des bestehenden Anlagensystems zur systematischen Planung der notwen-
digen MaBnahmen und erstellen kundengerechte Angebote. Sie &ndern Anlagen oder Anlagenkomponenten, binden
notwendige Fremdleistungen ein und dokumentieren alle Arbeitsschritte. Hierbei wenden die Schiilerinnen und
Schuler auch digitale Werkzeuge zur Auftragsplanung, Auftragsabwicklung und Terminplanung an.

Die Schilerinnen und Schiiler weisen den Kunden in die veranderte Anlage ein. Sie informieren Uiber gesetzliche
Auflagen aufgrund der Veranderungen und erldutern die neuen Instandhaltungsbedingungen.

Fir die Projektdokumentation nutzen die Schiilerinnen und Schiler auch englischsprachige Unterlagen und prasen-
tieren ihre Ergebnisse auch mit aktueller Standardsoftware.

Die Schulerinnen und Schdiler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse im Team. Zur Weiterentwick-

lung ihrer Kompetenzen nutzen sie geeignete Qualifizierungsmaéglichkeiten sowie unterschiedliche Lerntechniken
und -medien.

Inhalte:

Projektbeschreibung

Zeit- und Arbeitsplanung
Bedarfsplanung
Instandhaltungskonzepte
Normen, Vorschriften und Regeln
Préasentationstechniken

Digitales Wissensmanagement

49




	Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen
	Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen
	Teil 1 Gemeinsame Vorschriften
	§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
	§ 2 Ausbildungsdauer
	§ 3 Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung
	§ 4 Ausbildungsplan
	§ 5 (aufgehoben)
	§ 6 Abschlussprüfung

	Teil 2 Vorschriften für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin
	§ 7 Ausbildungsberufsbild
	§ 8 Ausbildungsrahmenplan
	§ 9 Teil 1 der Abschlussprüfung
	§ 10 Teil 2 der Abschlussprüfung

	Teil 7 Gemeinsame Bestehensregelungen
	§ 27 Bestehensregelung

	Teil 8 Zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	§ 28 Zusatzqualifikationen
	§ 29 Gegenstand der Zusatzqualifikationen
	§ 30 Antrag auf Prüfung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt
	§ 31 Anforderungen an die Prüfung der Zusatzqualifikation Systemintegration
	§ 32 Anforderungen an die Prüfung der Zusatzqualifikation Prozessintegration
	§ 33 Anforderungen an die Prüfung der Zusatzqualifikation Additive Fertigungsverfahren
	§ 34 Anforderungen an die Prüfung der Zusatzqualifikation IT-gestützte Anlagenänderung
	§ 35 Durchführung und Bestehen der Prüfung der Zusatzqualifikation

	Teil 9 Gemeinsame Übergangsvorschriften
	§ 36 Bestandsschutz
	§ 37 Änderung bestehender Berufsausbildungsverhältnisse
	§ 38 Zusatzqualifikation für bestehende Berufsausbildungsverhältnisse


	Anlage 1 (zu § 8)
	Gemeinsame Kernqualifikationen

	Anlage 2 (zu § 8)
	Teil A: Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen
	Teil B: Zeitliche Gliederung
	Abschnitt I
	Abschnitt II


	Anlage 7 (zu § 29)
	Teil A: Zusatzqualifikation Systemintegration
	Teil B: Zusatzqualifikation Prozessintegration
	Teil C: Zusatzqualifikation Additive Fertigungsverfahren
	Teil D: Zusatzqualifikation IT-gestützte Anlagenänderung

	Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. März 2004 in der Fassung vom 23. Februar 2018)
	Teil I: Vorbemerkungen
	Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule
	Teil III: Didaktische Grundsätze
	Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen
	Teil V: Lernfelder


